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Sehr geehrte Mandantinnen und Mandanten,

Steuervergünstigungen sind regelmäßig an Voraussetzungen

geknüpft, und dies ist auch gut so. Dennoch muss man einen Blick

darauf haben, ob die Voraussetzungen auch rechtens sein können.

So beispielsweise beim Unterhaltsfreibetrag im Rahmen der

außergewöhnlichen Belastungen nach § 33a EStG. Eine der

wesentlichen Voraussetzungen ist hier, dass die unterhaltene Person

kein oder nur ein geringes Vermögen besitzt. Schon ausweislich des

Einkommensteuergesetzes bleibt dabei ein angemessenes

Hausgrundstück im Sinne des zwölften Buches Sozialgesetzbuch

unberücksichtigt.

Weiterhin legen die Einkommensteuerrichtlinien fest, dass als

geringfügig in der Regel ein Vermögen bis zu einem Verkehrswert

von 15.500 Euro angesehen werden kann.

Das Problem dabei: Der Betrag wurde bereits im Jahr 1975 festgelegt

und seitdem nicht erhöht. Betrachtet man sich daher die

Finanznachrichten in punkto Inflation, muss festgehalten werden,

dass eine seit dem Jahr 1975 unveränderte Vermögensgröße in

keinster Weise an einen Kaufkraftverlust angepasst wurde.

Dementsprechend wird der BFH (Az: VI R 21/21) zu klären haben, ob

auch aktuell nur bis 15.500 Euro als "geringes Vermögen" für Zwecke

der Bedürftigkeitsprüfung angenommen werden darf. Insbesondere,

wenn das Vermögen des Unterhaltsempfängers leicht oberhalb der

Grenze des Schonvermögens von 15.500 Euro liegt, könnte der BFH

zu einem anderen Schluss kommen. Schonen Sie daher die

Finanzverwaltung nicht, wenn in solchen Fällen der

Unterhaltsfreibetrag nicht gewährt wird!

Eine informative Lektüre wünscht Ihnen

Andreas Fiedler Steuerberater

Trieber Weg 6a , 96272 Hochstadt am Main

Telefon: +49 9574 654310 | Telefax: +49 9574 6543123

www.fiedler-steuerberater.de

info@fiedler-steuerberater.de
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Alle

Steuerzahler

Termine: Steuern und Sozialversicherung

10.01.

■
Umsatzsteuer

■
Lohnsteuer

■
Kirchensteuer zur Lohnsteuer

Die dreitägige Zahlungsschonfrist endet am 13.01. für den Eingang der

Zahlung.

Zahlungen per Scheck gelten erst drei Tage nach Eingang des Schecks

bei der Finanzbehörde (Gewerbesteuer und Grundsteuer: bei der

Gemeinde- oder Stadtkasse) als rechtzeitig geleistet. Um

Säumniszuschläge zu vermeiden, muss der Scheck spätestens drei

Tage vor dem Fälligkeitstag vorliegen.

Fälligkeit der Sozialversicherungsbeiträge Januar 2022

Die Beiträge sind in voraussichtlicher Höhe der Beitragsschuld

spätestens am drittletzten Bankenarbeitstag eines Monats fällig. Für

Juli ergibt sich demnach als Fälligkeitstermin der 27.01.2022.

Grundsteuerreform: Aktuelles zur Umsetzung

Der Deutsche Steuerberaterverband e.V. (DStV) informiert darüber,

wie weit die Umsetzung der Grundsteuerreform vorangeschritten ist.

Grundsätzlich würden die Länder jeweils eigene Internetseiten mit

Informationen rund um die Umsetzung der Grundsteuerreform

anbieten, führt der DStV aus. Diese könnten in Inhalt, Form und

Aufbau voneinander abweichen und seien sehr individuell gestaltet.

Einige Länder hätten ihre Internetseiten bereits eingerichtet, andere

befänden sich noch im Aufbau. Die jeweiligen Inhalte würden im

Laufe des nächsten halben Jahres peu à peu ergänzt und immer

wieder aktualisiert. Um den Überblick zu behalten, werde ab Februar

2022 die länderübergreifende Internetseite

"www.grundsteuerreform.de" angeboten. Sie liste die einzelnen

Internetseiten der Länder auf, ermögliche über Links den Zugriff auf

die Oberflächen der Länder und biete allgemeine Informationen zur

Reform an.

Die Feststellungserklärungen sind laut DStV in allen Bundesländern

bis zum 31.10.2022 beim zuständigen Finanzamt einzureichen. Die

Frist gelte sowohl für den Bereich des Grundvermögens als auch für

den Bereich der Land- und Forstwirtschaft. Sie gelte gleichermaßen

für beratene und unberatene Erklärungspflichtige. Zudem gelte sie

einheitlich für steuerbehafteten und steuerbefreiten Grundbesitz.

Erklärungen könnten in den Finanzämtern ab dem 01.07.2022

entgegengenommen werden. Die Aufforderung zur Abgabe der

Feststellungserklärungen ab 01.07.2022 nebst der Fristsetzung

werde voraussichtlich im März 2022 im Wege einer

Allgemeinverfügung im Bundessteuerblatt (BStBl) veröffentlicht.

Die Mehrheit der Bundesländer plane, alle betroffenen Bürger mit

einem Schreiben über ihre Pflichten zu informieren. Das Schreiben

stelle verfahrensrechtlich keinen Verwaltungsakt dar. Es diene

lediglich Informationszwecken. Die Schreiben werden nach Angaben

des DStV voraussichtlich folgende Inhalte umfassen:

■
Information über die Pflicht zur elektronischen Abgabe

einer Feststellungserklärung und über die Frist,

■
Bezeichnung des Grundstücks, für welches beim Finanzamt

ein Einheitswert-Aktenzeichen geführt wird,

■
Hinweis auf die kostenlose Übermittlungsmöglichkeit über

ELSTER,

■
Hinweis auf die Unterstützungsmöglichkeit durch einen

Steuerberater, der dieses Schreiben nicht erhalten hat.

Da in den einzelnen Ländern unterschiedliche Landesmodelle

umgesetzt werden, könnten die Schreiben gegebenenfalls zusätzliche

Informationen enthalten. Der Versand der Informationsschreiben

beginne nach der Veröffentlichung der Aufforderung zur

Erklärungsabgabe im BStBl und laufe bis in den Juni 2022 hinein.

Über www.elster.de stehe den Erklärungspflichtigen ab dem

01.07.2022 die kostenlose Möglichkeit der elektronischen

Erklärungsabgabe zur Verfügung. Andere Softwareanbieter hätten

über die ERiC-Schnittstelle ebenfalls ab dem 01.07.2022 die

Möglichkeit zur digitalen Übertragung der Erklärungen.

Mit der Bereitstellung verschiedener Softwarelösungen bestehe

bereits vorab die Möglichkeit, entsprechende Erklärungsdaten zu

erfassen. Soweit bereits konkrete Sachverhaltsangaben bei

Mandaten vorliegen, könnte es sich nach Ansicht des DStV daher

anbieten, bereits vor Juli 2022 mit der Datenerfassung zu beginnen.

Ab Juli 2022 müsste dann lediglich die elektronische Übermittlung

angestoßen werden.
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Die Abgabe der Feststellungerklärung erfolge unter dem bisherigen

Einheitswert-Aktenzeichen. Eine Übermittlung von Vollmachten über

die Vollmachtsdatenbank ist laut DStV für die

Einheitswert-Aktenzeichen derzeit nicht möglich. Programmtechnisch

könnten die bisher dem Finanzamt gegenüber angezeigten

Vertretungs- und Bekanntgabevollmachten nicht übernommen

werden. Es werde darauf hingewiesen, dass die bestehenden

Empfangsvollmachten ausschließlich in den hierfür vorgesehenen

Feldern der Feststellungserklärung angezeigt werden sollen. Um den

Verwaltungsaufwand zu reduzieren, sollten keine separaten Schreiben

zur Bekanntgabe einer Empfangsvollmacht beim Finanzamt

eingereicht werden.

Deutscher Steuerberaterverband e.V., PM vom 17.12.2021

Sachbezugswerte 2022: Unentgeltliche oder

verbilligte Mahlzeiten

Mahlzeiten, die arbeitstäglich unentgeltlich oder verbilligt an die

Arbeitnehmer abgegeben werden, sind mit dem anteiligen amtlichen

Sachbezugswert nach der Verordnung über die

sozialversicherungsrechtliche Beurteilung von Zuwendungen des

Arbeitgebers als Arbeitsentgelt

(Sozialversicherungsentgeltverordnung) zu bewerten. Dies gilt, wie

das Bundesfinanzministerium (BMF) in einem Schreiben kundtut, seit

2014 gemäß § 8 Absatz 2 Satz 8 EStG auch für Mahlzeiten, die dem

Arbeitnehmer während einer beruflich veranlassten Auswärtstätigkeit

oder im Rahmen einer doppelten Haushaltsführung vom Arbeitgeber

oder auf dessen Veranlassung von einem Dritten zur Verfügung

gestellt werden, wenn der Preis der Mahlzeit 60 Euro nicht übersteigt.

Die Sachbezugswerte ab dem Kalenderjahr 2022 seien durch die 12.

Verordnung zur Änderung der Sozialversicherungsentgeltverordnung

vom 06.12.2021 (BGBl. I Seite 5187) festgesetzt worden. Demzufolge

betrage der Wert für Mahlzeiten, die ab Kalenderjahr 2022 gewährt

werden,

a) für ein Mittag- oder Abendessen 3,57 Euro,

b) für ein Frühstück 1,87 Euro.

Bei Vollverpflegung (Frühstück, Mittag- und Abendessen) seien die

Mahlzeiten mit dem Wert von 9,00 Euro anzusetzen.

Im Übrigen weist das BMF auf R 8.1 Absatz 7 und 8 der

Lohnsteuer-Richtlinien sowie auf sein Schreiben zur Reform des

steuerlichen Reisekostenrechts vom 25.11.2020 (BStBl I Seite 1228)

hin.

Bundesfinanzministerium, Schreiben vom 20.12.2021, IV C 5 - S

2334/19/10010 :003

Gerichtsakten: Kein Anspruch auf Kopien

Aus § 78 Absatz 1 Finanzgerichtsordnung lässt sich laut

Bundesfinanzhof (BFH) grundsätzlich weder ein Anspruch auf

Überlassung von Fotokopien der gesamten Akten herleiten noch ein

Anspruch darauf, den gesamten Akteninhalt selbst – gegebenenfalls

unter Nutzung eines eigenen Kopiergerätes – zu kopieren.

Etwas anderes gelte nur dann, wenn der Beteiligte substantiiert und

nachvollziehbar darlegt, dass ihm hierdurch erst eine sachgerechte

Prozessführung ermöglicht wird. Diese Grundsätze gelten dem BFH

zufolge entsprechend für den Fall, dass ein Beteiligter den

Akteninhalt mit Hilfe eines eigenen Gerätes scannen will.

In dem der Entscheidung zugrunde liegenden Verfahren vor dem

Finanzgericht (FG) Münster hatte der Kläger zunächst Akteneinsicht

durch Zusendung der Akten an seine Privatanschrift verlangt. Nach

einem Hinweis des FG über die Möglichkeiten einer Akteneinsicht

teilte er mit, er wünsche unverändert Akteneinsicht, allerdings nicht

im FG. Er wünsche eine Akteneinsicht im Amtsgericht X, jedoch

zwingend mit der Zusage des FG, dass er – der Kläger – bei der

Akteneinsicht die gesamte Akte scannen dürfe. Dies lehnte das FG

ab.

Auch die Beschwerde hatte keinen Erfolg. Der BFH begründete dies

damit, dass Darlegungen zur Erforderlichkeit des Scannens des

gesamten Akteninhalts fehlten.

Bundesfinanzhof, Beschluss vom 09.08.2021, VIII B 70/21
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Unternehmer

Unternehmenshilfen aus dem

Wirtschaftsstabilisierungsfonds werden verlängert

Corona-Hilfen aus dem Wirtschaftsstabilisierungsfonds für

Unternehmen sind noch bis Ende Juni 2022 möglich: Der Bundesrat

hat am 17.12.2021 einem entsprechenden Verlängerungsbeschluss

des Bundestages zugestimmt. Das Gesetz kann daher dem

Bundespräsidenten zur Unterzeichnung zugeleitet werden.

Nach derzeitiger Rechtslage sind Unterstützungen für Unternehmen,

die aufgrund der Corona-Krise in Not gerieten, nur bis Ende 2021

möglich – diese Befristung wird nun um sechs Monate bis Ende Juni

2022 ausgedehnt.

Hintergrund ist die Entscheidung der Europäischen Kommission, den

befristeten Rahmen für staatliche Beihilfen zur Stützung der

Wirtschaft angesichts des derzeitigen Ausbruchs von COVID-19 bis

zum 30.06.2022 zu verlängern. Europarechtlich sind damit die

Voraussetzungen für die Mitgliedstaaten der Europäischen Union

geschaffen, ihre Corona-Hilfsprogramme fortzuführen. Der

Gesetzesbeschluss setzt diese Möglichkeit in nationales Recht um.

Der Wirtschaftsstabilisierungsfonds soll den wirtschaftlichen Folgen

der Coronavirus-Pandemie entgegenwirken. Betroffene Unternehmen

können Garantien des Bundes zur Absicherung von Krediten sowie

Kapitalhilfen erhalten. Ziel ist es, gezielt solche Unternehmen zu

unterstützen, deren Bestandsgefährdung erhebliche Auswirkungen auf

die Wirtschaft, die technologische Souveränität,

Versorgungssicherheit, kritische Infrastrukturen oder den

Arbeitsmarkt hätte. Errichtet wurde der Fonds durch das

Wirtschaftsstabilisierungsfondsgesetz, dem der Bundesrat im März

2020 zugestimmt hatte.

Da es sich um eine zeitliche begrenzte Verlängerung von lediglich

sechs Monaten handelt, ist der Garantierahmen von 400 auf 100

Milliarden Euro und die Kreditermächtigung von 100 auf 50 Milliarden

Euro reduziert.

Das Gesetz soll zum 01.01.2022 in Kraft treten.

Bundesrat, PM vom 17.12.2021

Coronapandemie: Weitere Verlängerung

verfahrensrechtlicher Steuererleichterungen

Das Bundesfinanzministerium (BMF) hat eine weitere Verlängerung

der Regelungen erlassen, die für die von den Folgen der Corona-Krise

betroffenen Steuerpflichtigen steuerliche Erleichterungen vorsehen.

Von besonderer Bedeutung ist die Möglichkeit, Steuerforderungen

weiterhin zinslos zu stunden. Das aktuelle Schreiben ergänzt ein

Schreiben vom 19.03.2021 (IV A 3 - S 0336/19/10007: 002).

Es bleibt bei der Stundung im vereinfachten Verfahren: Die

nachweislich unmittelbar und nicht unerheblich negativ

wirtschaftlich betroffenen Steuerpflichtigen können bis zum

31.01.2022 unter Darlegung ihrer Verhältnisse Anträge auf Stundung

der bis zum 31.01.2022 fälligen Steuern stellen. Die Stundungen sind

längstens bis zum 31.03.2022 zu gewähren. § 222 Satz 3 und 4

Abgabenordnung (AO) bleibt unberührt (1.1). In den Fällen der Ziffer

1.1 können über den 31.03.2022 hinaus Anschlussstundungen für die

bis zum 31.01.2022 fälligen Steuern im Zusammenhang mit einer

angemessenen, längstens bis zum 30.06.2022 dauernden

Ratenzahlungsvereinbarung gewährt werden (1.2). Bei der

Nachprüfung der Voraussetzungen für (Anschluss-)Stundungen nach

den Ziffern 1.1 und 1.2 sind keine strengen Anforderungen zu stellen.

Die Anträge sind nicht deshalb abzulehnen, weil die

Steuerpflichtigen die entstandenen Schäden wertmäßig nicht im

Einzelnen nachweisen können. Auf die Erhebung von

Stundungszinsen kann in den vorgenannten Fällen verzichtet

werden.

Zum Absehen von Vollstreckungsmaßnahmen

(Vollstreckungsaufschub) im vereinfachten Verfahren führt das BMF

aus: Wird dem Finanzamt bis zum 31.01.2022 aufgrund einer

Mitteilung des Vollstreckungsschuldners bekannt, dass der

Vollstreckungsschuldner nachweislich unmittelbar und nicht

unerheblich negativ wirtschaftlich betroffen ist, soll bis zum

31.03.2022 von Vollstreckungsmaßnahmen bei bis zum 31.01.2022

fällig gewordenen Steuern abgesehen werden. In diesen Fällen sind

die im Zeitraum vom 01.01.2021 bis zum 31.03.2022 entstandenen

Säumniszuschläge grundsätzlich zu erlassen (2.1).
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Bei Vereinbarung einer angemessenen Ratenzahlung ist in den Fällen

der Ziffer 2.1 eine Verlängerung des Vollstreckungsaufschubs für die

bis zum 31.01.2022 fälligen Steuern längstens bis zum 30.06.2022

einschließlich des Erlasses der bis dahin insoweit entstandenen

Säumniszuschläge möglich (2.2). Die Finanzämter können den Erlass

der Säumniszuschläge durch Allgemeinverfügung (§ 118 Satz 2 AO)

regeln.

Weiter können die nachweislich unmittelbar und nicht unerheblich

negativ wirtschaftlich betroffenen Steuerpflichtigen bis zum

30.06.2022 unter Darlegung ihrer Verhältnisse Anträge auf

Anpassung der Vorauszahlungen auf die Einkommen- und

Körperschaftsteuer 2021 und 2022 stellen. Bei der Nachprüfung der

Voraussetzungen sind keine strengen Anforderungen zu stellen. Diese

Anträge sind nicht deshalb abzulehnen, weil die Steuerpflichtigen die

entstandenen Schäden wertmäßig nicht im Einzelnen nachweisen

können (3.).

Für Anträge auf (Anschluss-)Stundung oder Vollstreckungsaufschub

außerhalb der Ziffern 1.1 und 1.2 beziehungsweise 2.1. und 2.2 sowie

auf Anpassung von Vorauszahlungen außerhalb der Ziffer 3 gelten die

allgemeinen Grundsätze und Nachweispflichten. Dies gilt auch für

Ratenzahlungsvereinbarungen über den 30.06.2022 hinaus.

Bundesfinanzministerium, Schreiben vom 07.12.2021, IV A 3 - S

0336/20/10001 :045

Büro- und Organisations-Bonus von Umsatzsteuer

befreit

Ein so genannter Büro- und Organisations-Bonus beziehungsweise

eine Förderprovision unterliegen der Umsatzsteuerbefreiung für

Vermittlungsleistungen nach § 4 Nr. 8 und 11 Umsatzsteuergesetz

(UStG). Dies hat das Finanzgericht (FG) Niedersachsen entschieden.

Der Kläger war als selbstständiger gebundener Vermögensberater

ausschließlich für den Allfinanzvertrieb der A tätig und vermittelte für

diese Finanzprodukte. Nach dem Vermögensberatervertrag durfte er

entweder durch höchstpersönlichen Kundenkontakt (Eigengeschäfte)

oder unter Einsatz von anderen Vermögensberatern

(Gruppengeschäfte) Vermittlungsleistungen erbringen. Er war sowohl

im Eigen- als auch im Gruppengeschäft tätig. Aus beiden Geschäften

erbrachte er als Vermittler unstreitig umsatzsteuerfreie Leistungen

gemäß § 4 Nr. 8 und Nr. 11 UStG.

In den Streitjahren erhielt er von der A unter anderem

Sonderprovisionen wie einen Büro- und Organisations-Bonus

beziehungsweise ab April 2017 eine Förderprovision. Diese

Provisionen wurden nach vermittelten Gruppenumsatz-Einheiten

bemessen und setzten in den letzten zwölf Monaten einen

Gruppenumsatz von 6.000 Einheiten voraus. In den Bedingungen des

Büro- und Organisations-Bonus war geregelt, dass er für die

Einrichtung, den Unterhalt und den Betrieb eines Büros, das einem

kaufmännischen Mindeststandard entspricht und bei Bedarf

Schulungen, Berufsinformationsseminare und ähnliche

Veranstaltungen ermöglicht, sowie für organisatorische Maßnahmen

zu verwenden ist, die der Förderung der Vertriebstätigkeit der

betreuten Unterstruktur dient und ihr zugutekommt.

Das beklagte Finanzamt sah den Büro- und Organisations-Bonus

sowie die Förderprovision jeweils als Entgelt für den Aufbau eines

Strukturvertriebs an und unterwarf diese Zahlungen der

Regelbesteuerung.

Die hiergegen erhobene Klage hatte Erfolg. Das FG Niedersachsen

meint, der Büro- und Organisations-Bonus beziehungsweise die

Förderprovision unterliege der Steuerbefreiung für

Vermittlungsleistungen nach § 4 Nr. 8 und 11 UStG. Sie stellten eine

Aufstockung der – vom Beklagten als umsatzsteuerfrei behandelten

– Grundprovision für die vom Vermögensberater erzielten

Gruppenumsätze dar. Es bestehe jeweils ein spezifischer und

wesentlicher Bezug zu einzelnen Vermittlungsgeschäften, weil der

Bonus beziehungsweise die Förderprovision auf das jeweilige

steuerfreie Gruppengeschäft zurückzuführen seien.

Entgegen der Auffassung des beklagten Finanzamts bestünden keine

Anhaltspunkte dafür, dass diese Leistungen für eine

Anwerbetätigkeit neuer Vermögensberater und den Aufbau eines

Strukturvertriebs erbracht werden. Nach den Feststellungen des FG

und der in der mündlichen Verhandlung erfolgten Beweisaufnahme

würden Bonus beziehungsweise Förderprovision unabhängig davon

gezahlt, ob der jeweilige Vermögensberater in dem jeweiligen Jahr

tatsächlich neue Vermögensberater für die A gewonnen hat. Sie

seien vom Gesamterfolg der A und dem erwirtschafteten

(Mindest-)Gruppenumsatz des Vermögensberaters abhängig.

Gegen die Entscheidung wurde eine Nichtzulassungsbeschwerde

eingelegt, die beim Bundesfinanzhof unter dem Aktenzeichen XI B

85/21 geführt wird.

Finanzgericht Niedersachsen, Urteil vom 19.08.2021, 11 K 190/19,

nicht rechtskräftig
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Kapital-

anleger

Ausländische Körperschaftsteuer auf Ebene eines

Wertpapier-Sondervermögens im Wege einer

Vergütung an Depotbank vorzunehmen

Eine Anrechnung ausländischer Körperschaftsteuer auf der Grundlage

der "Meilicke"-Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes ist auf

der Ebene eines Wertpapier-Sondervermögens nach den §§ 38 Absatz

2, 38a, 39a Kapitalanlagegesellschaftengesetz (KAGG) im Wege einer

Vergütung an die Depotbank vorzunehmen und nicht unmittelbar

beim Anteilscheininhaber gemäß § 36 Absatz 2 Satz 2 Nr. 3

Einkommensteuergesetz alter Fassung in Verbindung mit § 49 Absatz

1 Körperschaftsteuergesetz alter Fassung. Dies hat das Finanzgericht

(FG) Hamburg entschieden.

Für den Nachweis der tatsächlichen Körperschaftsteuerbelastung

ausländischer Dividenden sei zwar nicht erforderlich, dass die

ausländischen Körperschaftsteuerbescheide oder sonstige amtlichen

Dokumente zum Beleg des Entstehens der ausländischen

Körperschaftsteuer vorgelegt werden. Nachprüfbare Angaben zum

Entstehungsgrund der Steuer – etwa Bescheid- oder Anmeldedaten –

müssten indes geliefert werden, so das FG.

Bescheinigungen der ausländischen ausschüttenden Gesellschaften,

die die tatsächliche Belastung der Dividende mit Körperschaftsteuer

belegen sollen, müssten das normative Umfeld im Sitzland

berücksichtigen und erkennen lassen, ob und inwieweit für

ausgeschüttete Gewinne ein abweichender Steuersatz oder eine

Steuerfreiheit besteht, heißt es abschließend.

Finanzgericht Hamburg, Urteil vom 18.06.2021, 6 K 260/19,

rechtskräftig

Äußerung und Aktienkurs: Kein Schadenersatz für

einzelnen Anleger

Einzelne Aktionäre können wegen einer Wertminderung ihrer Aktien

durch ein die Gesellschaft schädigendes Ereignis keinen

Schadensersatz verlangen. Dies verstößt unter anderem gegen den

Grundsatz der Gleichbehandlung aller Aktionäre. Das hat das LG

München I entschieden.

Mit seiner Klage wollte der Kläger die Feststellung erreichen, dass

der Beklagte verpflichtet sei, dem Kläger sämtliche Schäden zu

ersetzen, die diesem aus vom Beklagten veranlassten Meldungen

über den Inhalt eines Aktienkaufvertrages trotz Vertraulichkeits- und

Verschwiegenheitsverpflichtung sowie aus mehreren Äußerungen

des Beklagten in Zeitschriften sowie in einer TV-Sendung entstanden

seien. Diese, so argumentierte der Kläger, hätten den Wert der vom

Kläger gehaltenen Aktien an der Aktiengesellschaft gemindert.

Ferner begehrte der Kläger die Unterlassung vom Beklagten,

gegenüber Organmitgliedern der Aktiengesellschaft und gegenüber

Dritten zu behaupten, der Kläger schulde ihm Geld und könne nicht

zahlen.

Die Kammer hat im beide Ansprüche des Klägers verneint. Nach

Auffassung der Kammer können einzelne Aktionäre wegen einer

Wertminderung ihrer Aktien durch ein die Gesellschaft schädigendes

Ereignis nicht die Zahlung von Schadensersatz an sich selbst

verlangen.

Dies verstoße unter anderem gegen den Grundsatz der

Gleichbehandlung aller Aktionäre. Ein Ausgleich des mittelbaren

Schadens könne nur dadurch erfolgen, dass der Aktionär die Leistung

an die Gesellschaft verlange. Dem Aktionär selbst entstehe kein

Schaden im Rechtssinne. Der Grundsatz der Kapitalerhaltung, die

Zweckbindung des Gesellschaftsvermögens sowie das Gebot der

Gleichbehandlung aller Aktionäre schließe einen Anspruch des

Gesellschafters auf Leistung von Schadensersatz an sich persönlich

in diesem Fall aus.

Der vom Kläger geltend gemachte Schaden in Form der

Wertminderung seiner Beteiligung an der Aktiengesellschaft stelle

sich als ein sich typischerweise mittelbar beim Gesellschafter

realisierender Reflexschaden dar. Dafür, dass allein die

Aktiengesellschaft geschädigt sei, spreche ebenfalls die Wertung aus

weiteren Vorschriften des Aktiengesetztes. Diese mache deutlich,

dass dem Aktiengesetz die Anerkennung eines auf der Schädigung

der Gesellschaft gründenden eigenen Anspruchs des einzelnen

Mitgliedes fremd sei.

Bzgl. des Unterlassungsanspruchs vertrat die Kammer die Ansicht,

dass dem Kläger kein Anspruch auf Unterlassung zustehe. Ein

vertraglicher Anspruch sei nicht gegeben. Auch könne der Kläger im

Übrigen keine Unterlassung verlangen.
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In der Äußerung, der Kläger "schulde dem Beklagten Geld", liege zum

einen keine Verletzung einer Verschwiegenheitspflicht aus dem

Kaufvertrag über Aktien, weil diese Äußerung der Aktiengesellschaft,

eine vom Beklagten zu unterscheidende Person, als solche nicht

abträglich und daher von der vertraglich vereinbarten

Verschwiegenheitspflicht nicht umfasst sei. Auch sei die angegriffene

Äußerung eine von Art. 5 Abs. 1 GG geschützte Meinungsäußerung.

Diese habe hier Vorrang vor dem Allgemeinen Persönlichkeitsrecht

des Klägers. Dies gelte jedenfalls solange, wie ein weiterer, hier nicht

zu entscheidender Rechtsstreit zwischen dem Beklagten und dem

Kläger über Zahlungsansprüche des hiesigen Beklagten noch nicht

rechtskräftig abgeschlossen ist.

Zudem stellte das Gericht fest, dass die Äußerung, "der Kläger könne

nicht zahlen", weder in Interviews noch in einer TV-Sendung durch

den Beklagten getätigt worden sei. Sollte diese Äußerung im privaten

Freundeskreis gefallen sein, sei dies zulässig, selbst wenn eine solche

Äußerung in der Öffentlichkeit unzulässig wäre. Dies gelte auch für

eine entsprechende Bemerkung gegenüber einem

Aufsichtsratsmitglied der Aktiengesellschaft, weil dieses nach dem

Aktienrecht zur Verschwiegenheit verpflichtet sei.

Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

LG München I, Pressemitteilung vom 21.10.2021 zu Urteil vom

20.10.2021, Az. 5 HK O 1687/19

Dresdener "Infinus-Verfahren": Verurteilungen

weitgehend rechtskräftig

Der Bundesgerichtshof (BGH) hat die Revisionen sechs ehemaliger

Verantwortlicher der Infinus-Unternehmensgruppe weitgehend

verworfen.

Nach mehr als zweieinhalb Jahren und 167 Verhandlungstagen hatte

das Landgericht Dresden am 09.07.2018 fünf der Angeklagten wegen

banden- und gewerbsmäßigen Betruges in Tateinheit mit

Kapitalanlagebetrug und einen Angeklagten wegen Beihilfe hierzu zu

Freiheitsstrafen zwischen vier Jahren sechs Monaten und acht Jahren

verurteilt. Zudem hatte es die Einziehung von Taterträgen in Höhe

von insgesamt mehr als 51 Millionen Euro angeordnet.

Nach den Urteilsfeststellungen spiegelten die Angeklagten über ein

Netz von Vermittlern mehreren tausend gutgläubigen Anlegern eine

lukrative Geldanlage auf der Grundlage einer prosperierenden

Unternehmung vor. Nach außen erzeugten sie den Anschein eines

erfolgreichen Dresdener Wirtschaftsunternehmens, das sich mit dem

Ankauf von Lebensversicherungen befasste. Die vorgeblichen

Gewinne waren jedoch lediglich das Ergebnis bilanzieller Effekte, die

durch Innengeschäfte der verbundenen Unternehmen erzeugt

wurden und letztlich nur auf dem Papier standen; tatsächlich machte

die Unternehmung Verluste.

Um gleichwohl den Eindruck eines gewinnträchtigen Anlagemodells

zu erwecken und aufrechtzuerhalten, waren die Angeklagten auf

einen stetig wachsenden Anlegerkreis angewiesen. Sie betrieben

daher ein "Schneeballsystem", bei dem die Gelder neu angeworbener

Anleger verwendet wurden, um die Zins- und

Rückzahlungsansprüche anderer Anleger zu befriedigen.

Irrtumsbedingt investierten die geschädigten Anleger im Tatzeitraum

ab dem Jahr 2011 rund 540 Millionen Euro. Abzüglich der bis zur

Einstellung des Geschäftsbetriebs im November 2013 geleisteten

Rückzahlungen verloren die Anleger gut 290 Millionen Euro.

Mit ihren gegen das Urteil des LG Dresden gerichteten Revisionen

haben die Angeklagten die Verletzung sachlichen Rechts gerügt und

umfangreiche Verfahrensbeanstandungen erhoben. Die Revisionen

sind weitgehend erfolglos geblieben.

Der BGH hat lediglich die tateinheitlichen Verurteilungen wegen

Kapitalanlagebetruges und Beihilfe hierzu sowie in geringem Umfang

die Einziehungsentscheidungen aufgehoben. Zudem hat er

betreffend einen Angeklagten den Strafausspruch aufgehoben, weil

das LG eine Strafmilderung nach der so genannten

Kronzeugenregelung nicht erörtert hatte.

Die Verurteilung der Angeklagten wegen banden- und

gewerbsmäßigen Betruges und Beihilfe hierzu ist damit rechtskräftig.

Das Gleiche gilt für die gegen fünf der Angeklagten verhängten

Freiheitsstrafen. In Höhe von insgesamt mehr als 50 Millionen Euro

ist auch die Anordnung der Einziehung von Taterträgen rechtskräftig.

Im geringen Umfang der Aufhebung hat der BGH die Sache an eine

andere Strafkammer des LG Dresden zurückverwiesen.

Bundesgerichtshof, Urteil vom 29.10.2021, 5 StR 443/19
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Immobilien-

besitzer

Hilfe bei Gerüstabbau auf Baustelle eines

Familienangehörigen: Gesetzlicher

Unfallversicherungsschutz greift nicht

Bei jemandem, der einem nahen Familienangehörigen beim

Gerüstabbau hilft und sich dabei verletzt, liegt kein Arbeitsunfall vor.

Der gesetzliche Unfallversicherungsschutz greife nicht, so das

Landessozialgericht (LSG) Thüringen.

Der Kläger half seinem Bruder beim Gerüstabbau auf dessen

Wohngrundstück. Dabei zog er sich erhebliche Verletzungen an einem

Fuß zu. Die Unfallkasse Thüringen hat einen Arbeitsunfall verneint.

Das Sozialgericht hat die dagegen gerichtete Klage abgewiesen.

Das LSG hat die Berufung zurückgewiesen. Zwar könnten auch

arbeitnehmerähnliche Tätigkeiten außerhalb eines bestehenden

Arbeitsverhältnisses als so genannte Wie-Beschäftigung unter dem

Schutz der gesetzlichen Unfallversicherung stehen. Nach

Durchführung einer Beweisaufnahme hatte das LSG aber nicht

feststellen können, dass im hier zu entscheidenden Fall die

Voraussetzungen dafür vorlagen.

Zwar habe der Kläger für seinen Bruder eine Tätigkeit von

wirtschaftlichem Wert mit dessen Willen arbeitnehmerähnlich

verrichtet. Im Rahmen der Beweisaufnahme ist das LSG aber zu dem

Ergebnis gelangt, dass die verrichtete Tätigkeit ihr maßgebliches

Gepräge aus der Sonderbeziehung zum Bauherrn erhielt. Nach

ständiger Rechtsprechung sei das Vorliegen einer Wie-Beschäftigung

nach § 2 Absatz 2 Satz 1 Sozialgesetzbuch VII zu verneinen, wenn die

konkrete Tätigkeit ihr Gepräge aus einer Sonderbeziehung des

Handelnden zu dem Unternehmer bekommt. Eine solche

Sonderbeziehung werde insbesondere dann angenommen, wenn die

Tätigkeit in Erfüllung gesellschaftlicher – insbesondere familiärer oder

freundschaftlicher – Verpflichtungen ausgeübt wird. Entscheidend

dabei sei, ob die Tätigkeit als übliche Hilfestellung unter engen

Verwandten beziehungsweise Freunden zu bewerten ist.

Aus der Beweisaufnahme folgte für das LSG, dass zum Zeitpunkt des

Unfallereignisses ein intaktes Verwandtschaftsverhältnis bestand,

das auch eine wechselseitige Bereitschaft einschloss, sich gegenseitig

zu helfen und zu unterstützen. Auch das zeitliche Maß der

Unterstützungsleistung, die sich in einem überschaubaren Umfang

hielt, habe für eine Hilfestellung im Verwandtenkreis gesprochen. In

Auswertung aller Umstände des Einzelfalles ist das LSG daher zu der

Auffassung gelangt, dass die Motivation des Klägers zur Hilfe beim

Gerüstabbau entscheidend durch das nahe

Verwandtschaftsverhältnis geprägt war.

Die Entscheidung kann mit der Nichtzulassungsbeschwerde zum

Bundessozialgericht angefochten werden.

Landessozialgericht Thüringen, Urteil vom 16.09.2021, L 1 U 342/19

Grundsteuer: Kein Erlass bei baurechtswidriger

Nutzung

Eine Grundstückseigentümerin hat keinen Anspruch auf den Erlass

der Grundsteuer, wenn sie durch ein ihr zurechenbares Verhalten die

Ursache für eine Ertragsminderung ihrer Gewerbeimmobilie selbst

herbeigeführt hat. Dies entschied das Verwaltungsgericht (VG)

Koblenz.

Die Klägerin ist Eigentümerin einer in einem Gewerbegebiet der

beklagten Stadt liegenden Immobilie, die baurechtlich bis auf die

Hausmeisterwohnung nur gewerblich als Bürogebäude genutzt

werden darf. Sie bat um Grundsteuererlass, da von acht Einheiten

des Gebäudes nur eine vermietet worden sei und die Kaltmiete 600

Euro betrage. Die Beklagte lehnte den begehrten Grundsteuererlass

ab und führte aus, die Klägerin habe sich nicht nachhaltig um die

Vermietung des Objekts bemüht. Nach erfolglosem

Widerspruchsverfahren erhob die Klägerin Klage.

Die Klage hatte keinen Erfolg. Die Grundsteuer, so die Koblenzer

Richter, könne nach den gesetzlichen Bestimmungen bei einer

Minderung der erzielbaren Mieteinnahmen um mindestens 50

Prozent teilweise erlassen werden, aber nur dann, wenn der

Eigentümer die Minderung der Mieteinnahmen nicht zu vertreten

hätte. Dies sei hier nicht der Fall. Der Klägerin sei bei Erwerb des

Gebäudes, das bereits seit 20 Jahren im Eigentum ihrer Familie

gestanden habe, bekannt gewesen, dass eine Vermietung mit Blick

auf die baurechtlichen Vorschriften nur zu Gewerbezwecken in

Betracht komme.
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Das Objekt weise indes eine deutliche Prägung als reines Wohnhaus

auf, was einer Vermietung der Einheiten zu Gewerbezwecken

(Büronutzung) entgegenstehe. Die Klägerin habe aber keine baulichen

Maßnahmen ergriffen, um die Einheiten einer gewerblichen Nutzung

zuzuführen. Habe sie es somit unterlassen, das Objekt in einen

Zustand zu versetzen, der sich zur Vermietung für die erlaubte

Nutzung der Räumlichkeiten eigne, habe sie die Ursache für den

Leerstand des Gebäudes selbst zu verantworten.

Gegen diese Entscheidung können die Beteiligten einen Antrag auf

Zulassung der Berufung stellen.

Verwaltungsgericht Koblenz, Urteil vom 16.11.2021, 5 K 256/21.KO

Mieterabfindungen können Herstellungskosten sein

An Mieter gezahlte Abfindungen für die vorzeitige Räumung der

Wohnungen zum Zweck der Durchführung von

Renovierungsmaßnahmen können zu anschaffungsnahem

Herstellungsaufwand führen. Dies hat das Finanzgericht (FG) Münster

entschieden.

Die Klägerin ist eine GbR, deren Gesellschaftszweck die Vermietung

von Grundstücken ist. Im Jahr 2016 erwarb sie eine

denkmalgeschützte Immobilie mit vier Wohnungen für 1,2 Millionen

Euro, die sie in den folgenden zwei Jahren für 615.000 Euro

renovierte. Vom Kaufpreis entfielen 836.818 Euro auf das Gebäude.

Um die früheren Mieter zum vorzeitigen Auszug zu bewegen und die

Renovierungsarbeiten dadurch einfacher zu gestalten, zahlte die

Klägerin Mieterabfindungen von insgesamt 35.000 Euro. Diesen

Betrag machte sie als sofort abzugsfähige Werbungskosten geltend.

Das Finanzamt behandelte die Abfindungen dagegen als

anschaffungsnahe Herstellungskosten.

Das FG Münster hat die Klage abgewiesen. Die Mieterabfindungen

seien gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 1a Einkommensteuergesetz (EStG) als

anschaffungsnahe Herstellungskosten zu behandeln. Der Wortlaut

dieser Vorschrift sei so gefasst, dass als Aufwendungen für

Instandsetzungs- und Modernisierungsmaßnahmen nicht nur

Baukosten im technischen Sinne in Betracht kämen. Vielmehr reiche

ein unmittelbarer Zurechnungs- beziehungsweise

Veranlassungszusammenhang zu der baulichen Maßnahme aus.

Für dieses weite Verständnis spreche der Sinn und Zweck der

Vorschrift, wonach die Renovierung einer Immobilie unmittelbar

nach deren Erwerb steuerlich mit dem Erwerb einer bereits

renovierten und damit teureren Immobilie gleichgestellt werden

solle. Im letztgenannten Fall hätten sich vom Verkäufer zum Zweck

der Renovierung getragene Mieterabfindungen in einem höheren

Kaufpreis niedergeschlagen. Wäre eine Differenzierung danach

erforderlich, ob Aufwendungen unmittelbar für eine bauliche

Maßnahme aufgewendet werden, könne der mit der typisierenden

Regelung verfolgte Zweck der Rechtsvereinfachung und -sicherheit

nicht erreicht werden.

Diese Auslegung stehe auch mit der Systematik weiterer gesetzlicher

Regelungen in Einklang. Dem Herstellungskostenbegriff nach § 6

Absatz 1 Nr. 1 EStG, § 255 Absatz 2 Satz 1 Handelsgesetzbuch liege

ebenfalls ein weites Verständnis zugrunde. Insoweit sei geklärt, dass

Abstandszahlungen an Mieter zur vorzeitigen Räumung einer

Immobilie mit dem Ziel einer Neubebauung zu den

Herstellungskosten des neuen Gebäudes zählten.

Hierfür spreche auch die Entstehungsgeschichte des § 6 Absatz 1 Nr.

1a EStG, wodurch eine frühere Verwaltungsvorschrift gesetzlich

festgeschrieben worden sei. Diese Verwaltungsvorschrift habe eine

Typisierung des Herstellungsfalls der wesentlichen Verbesserung

enthalten, sodass die Grundsätze zum Herstellungskostenbegriff

auch bei anschaffungsnahem Aufwand anzuwenden seien.

Unter Einbeziehung der weiteren Renovierungskosten sei die im

Gesetz genannte 15-Prozent-Grenze in Bezug auf die

Anschaffungskosten des Gebäudes überschritten. Die Abfindungen

seien auch unmittelbar durch die Renovierungsmaßnahmen

veranlasst, weil diese durch den Auszug der Mieter schneller und

einfacher durchzuführen gewesen seien.

Das FG hat wegen grundsätzlicher Bedeutung der Rechtsfrage die

Revision zum Bundesfinanzhof zugelassen.

Finanzgericht Münster, Urteil vom 12.11.2021, 4 K 1941/20 F, nicht

rechtskräftig
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Angestellte

Urlaubsberechnung bei Kurzarbeit: Vollständiger

Ausfall einzelner Arbeitstage mindert Jahresurlaub

Fallen aufgrund von Kurzarbeit einzelne Arbeitstage vollständig aus,

ist dies bei der Berechnung des Jahresurlaubs zu berücksichtigen. Dies

hat das Bundesarbeitsgericht (BAG) entschieden.

Die Klägerin ist bei der Beklagten drei Tage wöchentlich als

Verkaufshilfe mit Backtätigkeiten beschäftigt. Bei einer

Sechstagewoche hätte ihr nach dem Arbeitsvertrag ein jährlicher

Erholungsurlaub von 28 Werktagen zugestanden. Dies entsprach bei

der vereinbarten Dreitagewoche einem Urlaubsanspruch von 14

Arbeitstagen.

Aufgrund Arbeitsausfalls durch die Corona-Pandemie führte die

Beklagte Kurzarbeit ein. Dazu trafen die Parteien

Kurzarbeitsvereinbarungen, auf deren Grundlage die Klägerin unter

anderem in den Monaten April, Mai und Oktober 2020 vollständig

von der Arbeitspflicht befreit war und in den Monaten November und

Dezember 2020 insgesamt nur an fünf Tagen arbeitete.

Aus Anlass der kurzarbeitsbedingten Arbeitsausfälle nahm die

Beklagte eine Neuberechnung des Urlaubs vor. Sie bezifferte den

Jahresurlaub der Klägerin für das Jahr 2020 auf 11,5 Arbeitstage.

Dagegen hat sich die Klägerin mit der vorliegenden Klage gewandt.

Sie meint, kurzarbeitsbedingt ausgefallene Arbeitstage müssten

urlaubsrechtlich wie Arbeitstage gewertet werden. Die Beklagte sei

daher nicht berechtigt gewesen, den Urlaub zu kürzen. Für das Jahr

2020 stünden ihr weitere 2,5 Urlaubstage zu. Die Klage blieb in allen

Instanzen erfolglos.

Die Klägerin habe keinen Anspruch auf weitere 2,5 Arbeitstage

Erholungsurlaub für das Kalenderjahr 2020, so das BAG. Nach § 3

Absatz 1 Bundesurlaubsgesetz (BUrlG) belaufe sich der Anspruch auf

bezahlten Jahresurlaub bei einer gleichmäßigen Verteilung der Arbeit

auf sechs Tage in der Woche auf 24 Werktage. Ist die Arbeitszeit eines

Arbeitnehmers nach dem Arbeitsvertrag auf weniger oder mehr als

sechs Arbeitstage in der Kalenderwoche verteilt, sei die Anzahl der

Urlaubstage grundsätzlich unter Berücksichtigung des für das

Urlaubsjahr maßgeblichen Arbeitsrhythmus zu berechnen, um für alle

Arbeitnehmer eine gleichwertige Urlaubsdauer zu gewährleisten (24

Werktage x Anzahl der Tage mit Arbeitspflicht geteilt durch 312

Werktage).

Dies gelte entsprechend für den vertraglichen Mehrurlaub, wenn die

Arbeitsvertragsparteien – wie im vorliegenden Fall – für die

Berechnung des Urlaubsanspruchs keine von § 3 Absatz 1 BUrlG

abweichende Vereinbarung getroffen haben.

Bei der vertraglichen Dreitagewoche der Klägerin habe sich zunächst

ein Jahresurlaub von 14 Arbeitstagen (28 Werktage x 156 Tage mit

Arbeitspflicht geteilt durch 312 Werktage) errechnet. Der

kurzarbeitsbedingte Ausfall ganzer Arbeitstage habe eine

unterjährige Neuberechnung des Urlaubsanspruchs gerechtfertigt.

Aufgrund einzelvertraglich vereinbarter Kurzarbeit ausgefallene

Arbeitstage seien weder nach nationalem Recht noch nach

Unionsrecht Zeiten mit Arbeitspflicht gleichzustellen. Der

Urlaubsanspruch der Klägerin aus dem Kalenderjahr 2020 übersteige

deshalb nicht die von der Beklagten berechneten 11,5 Arbeitstage.

Allein bei Zugrundelegung der drei Monate, in denen die Arbeit

vollständig ausgefallen ist, hätte die Klägerin lediglich einen

Urlaubsanspruch von 10,5 Arbeitstagen (28 Werktage x 117 Tage mit

Arbeitspflicht geteilt durch 312 Werktage).

Bundesarbeitsgericht, Urteil vom 30.11.2021, 9 AZR 225/21

Arbeitgeberzuschüsse zum Kurzarbeitergeld:

Steuerfreiheit endet zum Jahresende

Die Steuerfreiheit der Arbeitgeberzuschüsse zum Kurzarbeitergeld

endet mit Ende des Jahres. Hierauf weist der Steuerberaterverband

Niedersachsen Sachsen-Anhalt hin.

Hintergrund: Der Gesetzgeber bestimmt in § 3 Nr. 28a

Einkommensteuergesetz, dass Zuschüsse des Arbeitgebers zum

Kurzarbeitergeld und Saison-Kurzarbeitergeld, soweit sie zusammen

mit dem Kurzarbeitergeld 80 Prozent des Unterschiedsbetrags

zwischen dem Soll-Entgelt und dem Ist-Entgelt nach § 106 des

Dritten Buches Sozialgesetzbuch (SGB III) nicht übersteigen und sie

für Lohnzahlungszeiträume, die nach dem 29.02.2020 beginnen und

vor dem 01.01.2022 enden, geleistet werden, steuerfrei sind.
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Die Steuerbefreiung nach § 3 Nr. 28a EStG sei begrenzt auf 80

Prozent des Unterschiedsbetrags zwischen dem Soll-Entgelt und dem

Ist-Entgelt nach § 106 SGB III, erläutert der Steuerberaterverband.

Zunächst sei die Steuerbefreiung bis 31.12.2020 befristet gewesen.

Mit dem Jahressteuergesetz 2020 habe der Gesetzgeber die Regelung

bis zum 31.12.2021 verlängert.

Eine weitere zeitliche Verlängerung der Steuerbefreiung habe der

Gesetzgeber dagegen (bislang) nicht beschlossen, so der

Steuerberaterverband weiter. Damit gelte die Befreiungsregelung

letztmalig für Lohnzahlungszeiträume, die vor dem 01.01.2022 enden.

Ab Januar 2022 seien derartige Arbeitgeberzuschüsse steuerpflichtig.

Steuerberaterverband Niedersachsen Sachsen-Anhalt, PM vom

08.12.2021

Betriebsräteversammlung: Kein Ausschluss eines

Betriebsratsmitglieds mit aktuellem negativen

PCR-Test unter Verweis auf "2G-Regelungen"

Nach einer Entscheidung des Arbeitsgerichtes (ArbG) Bonn im

einstweiligen Verfügungsverfahren vom 15.11.2021 konnte einem

Betriebsratsmitglied die Teilnahme an einer Betriebsräteversammlung

am 16. bis 17.11.2021 nicht unter Hinweis auf die so genannten

2G-Regelungen versagt werden, wenn das Betriebsratsmitglied zu

Beginn der Sitzung einen negativen PCR-Test vorlegt.

Der Gesamtbetriebsrat hat die Betriebsräte zu einer in Berlin

stattfindenden Betriebsräteversammlung eingeladen und darauf

hingewiesen, dass die Versammlung unter "2G-Bedingungen"

durchgeführt werde. Die Antragstellerin ist stellvertretende

Betriebsratsvorsitzende und begehrte im Wege des einstweiligen

Verfügungsverfahrens die Teilnahme an der Betriebsräteversammlung

unter Vorlage eines negativen PCR-Tests. In der Festlegung von

2G-Bedingungen liege ein unzulässiger Eingriff in ihre

Persönlichkeitsrechte und eine nicht gerechtfertigte

Ungleichbehandlung zwischen geimpften und nicht geimpften

Personen.

Das ArbG Bonn hat entschieden, dass der Gesamtbetriebsrat der

Antragstellerin die Teilnahme an der Betriebsräteversammlung nicht

mit der Begründung versagen darf, dass sie nicht gegen Covid19

geimpft beziehungsweise von Covid19 genesen sei, wenn sie durch

Vorlage eines negativen PCR-Tests, der nicht älter als 24 Stunden ist,

nachweist, dass sie nicht an dem Coronavirus erkrankt ist.

Die Antragstellerin hatte aus der Sicht des ArbG Bonn einen

Anspruch auf Teilnahme an der Betriebsräteversammlung, da diese

Teil der Ausübung ihres Betriebsratsmandates ist und damit dem

Schutz des Mandats unterfällt. Die Ausübung des

Betriebsratsmandates könne nicht von der Vorlage eines Impf- oder

Genesungsnachweises abhängig gemacht werden. Die derzeit

geltende Infektionsschutzverordnung des Landes Berlin sei hierfür

keine ausreichende Grundlage. Die Anordnung weiterer

Schutzmaßnahmen, wie etwa Maskenpflicht auch am Sitzplatz,

werde durch den Beschluss des ArbG Bonn nicht eingeschränkt.

Arbeitsgericht Bonn, Beschluss vom 15.11.2021, 5 BVGa 8/21

Betriebliche Invaliditätsrente: Befristung bei der

"Gesetzlichen" ändert nichts

Dem Leistungsanspruch von Beschäftigten bei einer betrieblichen

Invaliditätsversorgung stehe es nicht entgegen, dass die gesetzliche

Rentenversicherung die Erwerbsminderungsrente (wie üblich)

zunächst befristet. Das hat das Bundesarbeitsgericht entschieden.

In dem konkreten Fall ging es um einen Arbeitnehmer, dem vom

Arbeitgeber eine Invaliditätsversorgung "bei Eintritt einer

voraussichtlich dauernden völligen Erwerbsunfähigkeit im Sinne des

Sozialversicherungsrechts" zugesichert worden war.

Weil die dem Mann gezahlte "Rente wegen voller

Erwerbsminderung" zunächst befristet auf drei Jahre genehmigt

worden war, wollte der Arbeitgeber die betriebliche

Invaliditätsversorgung (noch) nicht zahlen. Es stehe schließlich noch

nicht fest, ob die Erwerbsunfähigkeit von Dauer sei.

Die betriebliche Versorgungszusage knüpfe jedoch an die Kriterien

der gesetzlichen Rentenversicherung für die vollständige

Erwerbsminderung an. Und weil diese erfüllt seien – auch wenn

zunächst (gesetzlich vorgeschrieben) für einen befristeten Zeitraum

–, stehe auch die betriebliche Leistung zu.

BAG, 3 AZR 445/20
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Familie und

Kinder

Unterhaltsrecht: Neue "Düsseldorfer Tabelle" ab dem

01.01.2022

Die so genannte Düsseldorfer Tabelle wurde aktualisiert. Wie das

Oberlandesgericht (OLG) Düsseldorf mitteilt, betreffen die zum

01.01.2022 greifenden Änderungen im Wesentlichen die Bedarfssätze

minderjähriger und volljähriger Kinder sowie die Erweiterung der

Tabelle bis zu einer Einkommensgrenze von 11.000 Euro.

Die Düsseldorfer Tabelle stellt eine bloße Richtlinie dar und dient als

Hilfsmittel für die Bemessung des angemessenen Unterhalts im Sinne

des § 1610 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB). Eine bindende rechtliche

Wirkung kommt ihr nicht zu.

Die Anhebung der Bedarfssätze minderjähriger Kinder beruht auf der

Erhöhung des Mindestbedarfs gemäß der "Vierten Verordnung zur

Änderung der Mindestunterhaltsverordnung vom 30.11.2021" (BGBl.

2021 I 5066). Der Mindestunterhalt beträgt danach ab dem

01.01.2022:

■
für Kinder der 1. Altersstufe (bis zur Vollendung des 6.

Lebensjahres) 396 Euro (Anhebung um 3 Euro),

■
für Kinder der 2. Altersstufe (bis zur Vollendung des 12.

Lebensjahres) 455 Euro (Anhebung um vier Euro),

■
für Kinder der dritten Altersstufe (vom 13. Lebensjahr bis zur

Volljährigkeit) 533 EUR (Anhebung um fünf Euro).

Diese Beträge entsprechen den Bedarfssätzen der ersten

Einkommensgruppe (bis 1.900 Euro) der Düsseldorfer Tabelle. Die

Anhebung der Bedarfssätze der ersten Einkommensgruppe führt

zugleich zu einer Änderung der Bedarfssätze der folgenden

Einkommensgruppen. Sie werden wie in der Vergangenheit ab der 2.

bis 5. Gruppe um jeweils fünf Prozent und in den folgenden Gruppen

um jeweils acht Prozent des Mindestunterhalts angehoben.

Die Bedarfssätze volljähriger Kinder werden zum 01.01.2022

gleichfalls angehoben. Wie in 2021 betragen sie 125 Prozent der

Bedarfssätze der 2. Altersstufe.

Der Bedarfssatz der Studierenden, die nicht bei ihren Eltern oder

einem Elternteil leben, bleibt gegenüber 2021 mit 860 Euro

unverändert. Wenn sich nach der Lebensstellung der Eltern ein

höherer Bedarf ergibt, kann von dem Mindestbedarf von 860 Euro

nach oben abgewichen werden.

Auf den Bedarf des Kindes ist nach § 1612b BGB das Kindergeld

anzurechnen. Dieses beträgt wie in 2021:

■
für ein erstes und zweites Kind 219 Euro,

■
für ein drittes Kind: 225 Euro,

■
ab dem vierten Kind: 250 Euro.

Das Kindergeld ist bei minderjährigen Kindern in der Regel zur Hälfte

und bei volljährigen Kindern in vollem Umfang auf den

Barunterhaltsbedarf anzurechnen. Die sich nach Abzug des

Kindergeldanteils ergebenden Beträge sind in den

"Zahlbetragstabellen" im Anhang der Tabelle aufgelistet.

Die Selbstbehalte bleiben gegenüber 2021 unverändert. Bei

Ansprüchen auf Elternunterhalt ist mit Rücksicht auf die Regelungen

des Angehörigenentlastungsgesetzes wie in 2021 von der Angabe

eines konkreten Betrags abgesehen worden. Die Steigerung des

Regelsatzes von 446 Euro auf 449 Euro für volljährige

Alleinstehende hat noch keine Anhebung des notwenigen

Selbstbehalts veranlasst. Der in den Selbstbehalten eingearbeitete

Wohnkostenanteil (Warmmiete) ist gegenüber 2021 unverändert.

Sollten die tatsächlichen Kosten der Unterkunft den pauschalierten

Wohnkostenanteil übersteigen und nicht unangemessen sein, kann

der Selbstbehalt im Einzelfall erhöht werden.

Die ersten zehn Einkommensgruppen der Tabelle (Einkommen bis zu

5.500 Euro) bleiben gegenüber 2021 unverändert. Mit Rücksicht auf

die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (Beschluss vom

16.09.2020, XII ZB 499/19) ist die Düsseldorfer Tabelle um weitere

Einkommensgruppen aufgestockt worden. Es sind beginnend mit

einem bereinigten Einkommen von 5.501 Euro fünf weitere

Einkommensgruppen gebildet worden. Die Tabelle endet jetzt mit

einem bereinigten Einkommen von 11.000 Euro (200 Prozent des

Mindestbedarfs).

Neben der Änderung der Tabelle ist die überwiegende Mehrheit der

Oberlandesgerichte übereingekommen, bei Bemessung des

Ehegattenunterhalts in der Regel vom bereinigten

Erwerbseinkommen einen Bonus (Erwerbsanreiz) von 1/10

abzuziehen. Näheres ergibt sich aus den Leitlinien der einzelnen

Oberlandesgerichte.

Da der Mindestunterhalt nach der Vierten Verordnung zur Änderung

der Mindestunterhaltsverordnung zum 01.01.2023 erneut steigt

(erste Altersstufe von 396 auf 404 Euro, zweite Altersstufe von 455

auf 464 Euro und dritte Altersstufe von 533 auf 543 Euro) werden

zum 01.01.2023 auch die Bedarfssätze der Düsseldorfer Tabelle

anzuheben sein. Bei einer zu erwartenden Erhöhung des Regelsatzes

zum 01.01.2023 werden voraussichtlich auch die Selbstbehaltssätze

für 2023 anzupassen sein. Dabei wird auch der in den

Selbstbehaltssätzen enthaltene Wohnkostenanteil zu überprüfen

sein.
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Alle Informationen zur Düsseldorfer Tabelle einschließlich der

aktuellen Leitlinien sind auf der Homepage des Oberlandesgerichts

Düsseldorf veröffentlicht

(https://www.olg-duesseldorf.nrw.de/infos/Duesseldorfer_Tabelle/index.php).

Oberlandesgericht Düsseldorf, PM vom 14.12.2021

Eingetragene Lebenspartnerin hat Anspruch auf

Sonderurlaub zur Betreuung des gemeinsamen

Sohnes

Eine eingetragene Lebenspartnerin hat Anspruch auf Sonderurlaub

unter Fortzahlung der Bezüge zur Betreuung des gemeinsamen, von

ihrer Lebenspartnerin geborenen Kindes. Dies stellt das Berliner

Verwaltungsgericht (VG) klar.

Die Klägerin war als Beamtin am Kammergericht (KG) tätig. Ihre

eingetragene Lebenspartnerin gebar ihren mithilfe einer ärztlich

unterstützten künstlichen Befruchtung und einer Samenspende

gezeugten, gemeinsamen Sohn. In der Folge erkrankte sie so schwer,

dass die Klägerin die Betreuung des in ihrem Haushalt lebenden

Sohnes übernehmen musste. Zu diesem Zweck beantragte sie bei

ihrem Dienstherrn die Gewährung von Sonderurlaub unter

Fortzahlung der Bezüge. Dies lehnte das KG ab. Die Klägerin legte

Widerspruch ein, den die Senatsverwaltung für Justiz,

Verbraucherschutz und Antidiskriminierung mit der Begründung

zurückwies, die Klägerin habe keine rechtliche Elternstellung inne.

Hiergegen wandte sich die Klägerin unter anderem mit der

Begründung, in die Geburtsurkunde habe sie nicht eingetragen

werden können.

Das VG hat der Klage stattgegeben. Nach der

Sonderurlaubsverordnung sei Tatbestandsvoraussetzung der

Gewährung von Sonderurlaub das Vorliegen eines "besonders

wichtigen Grundes". Die Auslegung, dass die Betreuung eines Kindes

nur dann einen "wichtigen Grund" darstelle, wenn es sich um leibliche

oder angenommene Kinder handele, nicht aber um Stief- oder

Pflegekinder, verstoße gegen Artikel 3 Absatz 1 Grundgesetz (GG) das

Recht auf Gleichheit und Artikel 6 Absatz 1 GG den Schutz der

Familie. Die Ungleichbehandlung einer Beamtin, welche die rechtliche

Elternstellung für ein in ihrem Haushalt lebendes Kind innehat, mit

einer Beamtin, die keine rechtliche Elternstellung innehat, sei sachlich

nicht gerechtfertigt.

Sinn und Zweck der Gewährung von Sonderurlaub im Fall der

schweren Erkrankung der Betreuungsperson sei es, Beamtinnen und

Beamten die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu erleichtern.

Diesen Zweck erfülle die Gewährung von Sonderurlaub auch im Fall

einer eingetragenen Lebenspartnerschaft mit gemeinsamem Kind.

Die rechtliche Elternstellung gegenüber dem betreuungsbedürftigen

Kind sei kein sachliches Differenzierungskriterium. Das Grundgesetz

schütze die tatsächliche Lebens- und Erziehungsgemeinschaft von

Eltern und Kindern als Familie und setze nicht den Bestand

rechtlicher Verwandtschaft voraus. Damit sei auch die

sozial-familiäre Gemeinschaft geschützt, die aus den eingetragenen

Lebenspartnerinnen und dem leiblichen beziehungsweise

angenommenen Kind bestehe.

Gegen das Urteil kann Antrag auf Zulassung der Berufung zum

Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg gestellt werden.

Verwaltungsgericht Berlin, Urteil vom 09.09.2021, VG 36 K 68/19

Schadenersatz: Kann das Amt keine Betreuung

vermitteln, zahlt es den Verdienstausfall

Hat eine junge Mutter für ihren 1-jährigen Sohn einen gesetzlichen

Anspruch auf eine frühkindliche Förderung in einer Tageseinrichtung

oder Kindertagespflege, und meldet sie diesen Anspruch rechtzeitig

an, so muss ihr der Träger der Jugendhilfe Schadenersatz leisten,

wenn es nicht gelingt, ihr einen zumutbaren Platz zu verschaffen.

Der Schaden bestand hier insbesondere aus Verdienstausfall in Höhe

von knapp 23.000 Euro, weil die Frau nicht – wie geplant – nach

einem Jahr Elternzeit wieder arbeiten gehen konnte.

Das Angebot einer Unterbringung in einer Einrichtung, die fast eine

Stunde Autofahrzeit vom Arbeitsplatz der Frau entfernt liegt, ist kein

"auf die Bedürfnisse der Eltern ausgerichteter Betreuungsplatz".

OLG Frankfurt am Main, 13 U 436/19
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Gesundheitsfragen bei Abschluss einer

Berufsunfähigkeitsversicherung vollständig und

wahrheitsgemäß zu beantworten

Fragen zur Gesundheit sollten bei Abschluss einer

Berufsunfähigkeitsversicherung vollständig und wahrheitsgemäß

beantwortet werden. Dies geht aus einem Urteil des Landgerichts

(LG) Nürnberg-Fürth hervor.

Die damals 17-jährige Klägerin sowie deren Mutter unterzeichneten

im Herbst 2012 nach Vermittlung durch eine Finanzberaterin

gegenüber der beklagten Versicherungsgesellschaft einen Antrag auf

Abschluss einer selbstständigen Berufsunfähigkeitsversicherung.

Ausgehend von einem Nettotarifbeitrag von 32,09 Euro sollte die

Klägerin im Fall einer Berufsunfähigkeit unter anderem eine

Jahresrente in Höhe von 12.000 Euro erhalten.

Im Versicherungsantrag waren verschiedene Fragen unter der

Überschrift "Angaben zum Gesundheitszustand" gestellt worden, die

alle mit "nein" angekreuzt worden waren. Unter anderem wurden

Fragen zu Krankheiten, Beschwerden oder Funktionsstörungen bei

inneren Organen, im Bereich des Nervensystems, der Gelenke sowie

der Wirbelsäule, der Augen und der Psyche gestellt. Auch wurde nach

Behandlungen in den letzten fünf Jahren vor Abschluss des

Versicherungsvertrags sowie Krankenhausaufenthalten gefragt. Der

Versicherungsantrag enthielt die Belehrung, dass auch solche

Umstände anzugeben seien, denen der Versicherungsnehmer nur

geringe Bedeutung beimesse. Es wurde ferner darauf hingewiesen,

dass bei vorsätzlicher oder grob fahrlässiger Verletzung der

Anzeigepflicht die Versicherung den Vertrag beenden könne.

Die Klägerin erlitt im Januar 2019 bei einem Verkehrsunfall schwere

Verletzungen und machte sodann Leistungen aus der

Berufsunfähigkeitsversicherung geltend. Die Beklagte erklärte in der

Folgezeit den Rücktritt vom Versicherungsvertrag, weil die Klägerin

unzutreffende Angaben zu ihrem Gesundheitszustand gemacht habe.

Die Klägerin erhob daraufhin im Jahr 2020 Klage und verlangte unter

anderem die Zahlung von 27.000 Euro als Berufungsunfähigkeitsrente

für die Vergangenheit sowie die Feststellung, auch künftig einen

Anspruch auf eine monatliche Rente zu haben.

Das LG Nürnberg-Fürth hat die Klage abgewiesen. Der Einzelrichter

zeigte sich davon überzeugt, dass die Beklagte wirksam von dem

Versicherungsvertrag zurückgetreten sei, da die Klägerin "arglistig"

ihre vorvertragliche Anzeigepflicht verletzt habe. Ein

Versicherungsnehmer müsse vor Abschluss des

Versicherungsvertrages sowohl die Tatsachen angeben, die für den

Vertragsschluss als solchen aber auch für den Umfang der

vertraglichen Leistungen bedeutsam sind. Entscheidend sei, dass der

Versicherer bei Kenntnis der Umstände Veranlassung gehabt hätte,

den Vertrag entweder nicht oder anders abzuschließen.

Das LG war davon überzeugt, dass die Klägerin die

Gesundheitsfragen, die von der Vermittlerin einzeln durchgegangen

worden seien, nicht korrekt beantwortet habe. So habe die Klägerin

sowohl orthopädische als auch psychische Beschwerden nicht

angegeben, wegen derer sie in Behandlung gewesen sei. Das LG war

auch davon überzeugt, dass die Klägerin ihre gesundheitlichen

Beschwerden bewusst verschwiegen hat, da sie eine Fülle von

Einzelbeschwerden nicht offengelegt hatte. Zudem sei sie nur

wenige Tage vor Abschluss des Versicherungsvertrages wegen

Migräne, nach der ebenfalls ausdrücklich gefragt worden war, gleich

zweimal beim Arzt gewesen. Soweit die Klägerin behauptet, dass sie

beispielsweise die orthopädischen Leiden nicht angegeben habe, da

diese "wachstums-" beziehungsweise "pubertätsbedingt" gewesen

seien, verlange die Rechtsprechung, dass auch solche

Beeinträchtigungen bei Abschluss eines Versicherungsvertrages

angegeben werden. Nachdem die Beklagte die Klägerin auch

ausdrücklich über die Folgen einer Anzeigepflichtverletzung belehrt

hatte, war die Versicherung nach Ansicht des LG wirksam von dem

Versicherungsvertrag zurückgetreten, sodass die Klägerin aus diesem

keine Leistungen beanspruchen konnte.

Landgericht Nürnberg-Fürth, Urteil vom 16.07.2021, 11 O 4279/20



Schaufenster Steuern

17

KfW-Darlehenserlass nach § 13b Absatz 1 AFBG ist

nicht steuerbar

Ein aufgrund bestandener Fortbildungsprüfung gewährter

Darlehenserlass nach § 13b Absatz 1 des

Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetzes (AFBG) stellt keine

Einnahme bei der Einkunftsart dar, bei der die durch das Darlehen

finanzierten Lehrgangs- und Prüfungsgebühren steuermindernd

berücksichtigt worden sind. Ein solcher Darlehenserlass ist auch nicht

als sonstige Leistung nach § 22 Nr. 3 Einkommensteuergesetz zu

besteuern. Dies stellt das Finanzgericht (FG) Niedersachsen klar.

Allerdings ist das Urteil nicht rechtskräftig, da das Finanzamt Revision

eingelegt hat.

Im zugrunde liegenden Fall hatte die KfW der Klägerin ein Darlehen

nach dem AFBG für eine Aufstiegsfortbildung zur geprüften

Industriemeisterin Metall gewährt. In dem Darlehensvertrag war für

den Fall des Bestehens der Fortbildungsprüfung ein Teilerlass des

Darlehens in Aussicht gestellt. Diesen Erlass erhielt die Klägerin, die

während der Fortbildung weitergearbeitet und für die Fortbildung

ihren Urlaub in Anspruch genommen hatte.

Das Finanzamt setzte den Teil des KfW-Kredits, der der Klägerin

erlassen worden war, als Einnahme aus nicht selbstständiger

Beschäftigung an. Dem trat das FG entgegen. Der Teilerlass des

Darlehens stehe in keinem Zusammenhang mit dem Arbeitsverhältnis

der Klägerin. Für die Klägerin stelle sich der Darlehenserlass nicht als

Frucht ihrer Arbeit dar.

Auch handele es sich bei dem Darlehenserlass der KfW nicht, wie das

Finanzamt meint, um steuerpflichtige Einnahmen, weil der jeweilige

Erlass der Klägerin Werbungskosten in Höhe des Erlassbetrags ersetzt

habe. Es fehle an dem erwerbsbezogenen

Veranlassungszusammenhang des Teilerlasses mit den Einkünften der

Klägerin aus nicht selbstständiger Arbeit. Die Darlehenserlasse

beruhten nicht auf in der Erwerbssphäre der Klägerin liegenden

Gründen. Vielmehr verfolge der Gesetzgeber mit einem solchen

Teilerlass das Ziel, zusätzliche Anreize dafür zu geben, eine berufliche

Fortbildung durchzuführen und erfolgreich abzuschließen.

Finanzgericht Niedersachsen, Urteil vom 31.03.2021, 14 K 47/20

Schwerbehindertenausweis in der Regel nicht

unbefristet auszustellen

Ein behördlich anerkannter schwerbehinderter Mensch hat keinen

Anspruch auf Ausstellung eines unbefristeten (statt wie im Regelfall:

befristeten) Schwerbehindertenausweises, auch wenn keine

Änderung in seinem Gesundheitszustand zu erwarten ist. Das hat das

Thüringer Landessozialgericht (LSG) in einem Berufungsverfahren

entschieden.

Der Kläger, bei dem die Behörde mit Bescheid einen Grad der

Behinderung von 100 festgestellt hatte, wandte sich dagegen, dass

ihm nur ein auf fünf Jahre befristeter Schwerbehindertenausweis

ausgestellt worden war. Er berief sich darauf, dass seine

Gehörlosigkeit unumkehrbar sei. Die Behörde lehnte es unter

Hinweis auf das Neunte Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX) ab, ihm

einen unbefristeten Ausweis auszustellen. Dagegen zog der Kläger

vor Gericht.

Vor dem Thüringer LSG blieb er ohne Erfolg. Das Gericht hat sich

durch das Gesetz an einer anderen Entscheidung gehindert gesehen.

Zwar bestehe nach § 152 Absatz 5 SGB IX ein Anspruch des

schwerbehinderten Menschen auf Ausstellung eines

Schwerbehindertenausweises. Anders verhalte es sich hingegen bei

der Frage, ob der Ausweis unbefristet erteilt wird. Nach

ausdrücklicher gesetzlicher Anordnung "soll" die Gültigkeitsdauer

des Ausweises befristet werden (§ 152 Absatz 5 Satz 3 SGB IX). Im

Regelfall solle also ein befristeter Ausweis erteilt werden, ein

unbefristeter Ausweis solle nach dem Willen des Gesetzgebers die

Ausnahme bleiben.

Ein solcher Fall liegt laut LSG nicht schon dann vor, wenn eine

Änderung im Gesundheitszustand des schwerbehinderten Menschen

nicht zu erwarten ist. Auch beim Kläger habe im Hinblick auf seine

Gehörlosigkeit kein Ausnahmefall vorgelegen, der es gerechtfertigt

habe, ihn gegenüber anderen schwerbehinderten Menschen zu

privilegieren. Der Aufwand für die Beantragung eines neuen

Ausweises sei in der Regel gering. Allerdings betonte der

Senatsvorsitzende bei der Urteilsverkündung, dass es der Senat für

unbedingt wünschenswert halte, dass eine einheitliche

Verwaltungspraxis geübt wird. Der Kläger hatte vorgetragen, dass in

vergleichbaren Fällen in anderen Landkreisen unbefristete Ausweise

ausgestellt würden. Eine rechtlich einklagbare Verpflichtung folgte

laut LSG daraus jedoch nicht.

Landessozialgericht Thüringen, PM vom 25.11.2021
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Kaufvertrag geplatzt: Anspruch auf Rückzahlung der

Reservierungsgebühr einer Eigentumswohnung

Das LG Köln hat entschieden, dass die Gebühr zur Reservierung einer

Eigentumswohnung zurückgezahlt werden muss, wenn der

Kaufvertrag nicht zustande kommt und dem Kläger in diesem Fall ein

Anspruch auf Rückzahlung zusteht.

Der Kläger verlangt von den Beklagten als Verkäufer einer Immobilie

in Köln die Rückzahlung einer Reservierungsgebühr von 10.000 €

sowie die Zahlung der verauslagten Notargebühren in Höhe von

4.953,37 € nachdem der Kaufvertrag nicht zustande gekommen war.

Die Beklagten waren Eigentümer einer Immobilie in Köln, die sie zum

Verkauf anboten. Der Kläger besichtigte das Hausgrundstück und die

Parteien einigten sich auf einen Kaufpreis von 1.200.000 € und auf die

Zahlung einer Reservierungsgebühr in Höhe von 10.000 €. Diese

Gebühr sollte nach einer von dem Kläger frei formulierten

"Reservierungsvereinbarung" zu Gunsten des Verkäufers verfallen,

sollte bis zum 31.12.2018 kein Kauf zum vereinbarten Preis von

1.200.000 € zustande kommen.

Nachdem die Beklagten die Vereinbarung unterzeichnet und weiter

angeforderte Unterlagen beigebracht hatten, überwies der Kläger die

vereinbarten 10.000 € auf das Konto der Beklagten. Der Kläger

beauftragte einen Notar wegen des Hauskaufs tätig zu werden. Nach

der Verlegung des Notartermins und weiteren Änderungswünschen

des Klägers scheiterten die Kaufvertragsverhandlungen im Februar

2019 endgültig.

Der Kläger ist der Ansicht, die Reservierungsvereinbarung sei wegen

Formnichtigkeit unwirksam und müsse zurückgezahlt werden. Den

Abbruch der Vertragsverhandlungen hätten die Beklagten zu

vertreten. Die Beklagten meinen, die notarielle Beglaubigung der

Reservierungsvereinbarung sei nicht erforderlich. Auch ihre jetzt

wertlosen Aufwendungen für insgesamt zehn Besichtigungstermine

müssten vergütet werden.

Das Landgericht entschied nun, dass dem Kläger ein Anspruch auf

Rückzahlung der Reservierungsgebühr zustehe, auf Rückzahlung der

Notarkosten allerdings nicht.

Ein Anspruch auf Rückzahlung der Reservierungsgebühr ergebe sich

aus ungerechtfertigter Bereicherung gem. § 812 Abs. 1 S. 2, 2. Fall

BGB. Dieser Anspruch beruhe auf dem Gedanken, dass die

Beteiligten den künftigen Eintritt eines von der bloßen Erfüllung

einer Verbindlichkeit abweichenden besonderen Erfolges als Zweck

einer Zuwendung und damit als Behaltensgrund vereinbaren können.

Das gelte auch für eine künftige, dann nicht entstandene

Verpflichtung. Die Reservierungsvereinbarung sei wegen

Formnichtigkeit unwirksam,

da sie nicht notariell beurkundet worden sei. Die

Reservierungsvereinbarung hätte – genau wie das

Grundstücksgeschäft – notariell beurkundet werden müssen. Sie

sollte mit dem Kaufvertrag über die Immobilie "stehen und fallen"

und habe auch eine Höhe erreicht, die einen mittelbaren Zwang zum

Kauf ausübe. Dieser unzulässige Druck sei bei 10 % einer üblichen

Maklerprovision, absolut bei 5.000 € oder relativ bei 0,3 % des

Kaufpreises erreicht. Eine mögliche Heilung des Formmangels sei

auch nicht eingetreten, weil ein notarieller Kaufvertrag nicht

abgeschlossen worden sei.

Der Kläger habe auch den bezweckten Erfolg nicht treuwidrig

verhindert. Er könne sich daher auf den Formmangel berufen. Es

seien nämlich strenge Anforderungen daran zu stellen, wann das

Formerfordernis nicht gelten solle. Hier habe sogar einer der

Beklagten als Rechtsanwalt die formalen Anforderungen gekannt.

Der Kläger habe auch aus sachlichen Gründen, nämlich wegen des

Fehlens einer Baugenehmigung und nicht aus sachwidrigen Gründen

von dem Kauf Abstand genommen. Ein nennenswerter Schaden im

Rechtssinne sei den Beklagten durch die in diesem Fall ergebnislosen

Besichtigungstermine auch nicht entstanden.

Der Kläger kann allerdings nicht die Zahlung der Notarkosten von

den Beklagten aus dem Gesichtspunkt des Verschuldens bei den

Vertragsverhandlungen verlangen. Hier habe der Kläger sich selbst

widersprüchlich verhalten. Er habe den Notar bereits mit dem ersten

Entwurf des Kaufvertrages in Kenntnis der fehlenden

Baugenehmigung beauftragt. Die Beklagten hätten auch einen

triftigen Grund gehabt, vom Vertragsschluss Abstand zu nehmen,

weil der Kläger immer mehr eigenständige Änderungen

vorgenommen habe und von dem ursprünglich vereinbarten

Kaufvertrag erheblich abgewichen sei.

Die Entscheidung ist nicht rechtskräftig.

Pressemitteilung des LG Köln vom 29.10.2021 zu Entscheidung vom

26.08.2021, Az. 2 O 292/19

LG Köln vom 26.08.2021, Az. 2 O 292/19
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Bausparverträge: Kontoentgelt gekippt

Bausparkassen dürfen für die Verwaltung der Bausparkonten kein

Jahresentgelt verlangen – auch nicht in der Sparphase. Das hat das

Oberlandesgericht (OLG) Celle nach einer Klage des

Verbraucherzentrale Bundesverbands (vzbv) gegen die BHW

Bausparkasse entschieden. Die Revision zum Bundesgerichtshof

(BGH) hat das OLG zugelassen. Der BGH hatte zuvor bereits

Kontoführungsgebühren für Bauspardarlehen für unwirksam erklärt,

wie der vzbv meldet.

"Hat das Urteil Bestand, hat das Signalwirkung für die gesamte

Branche", sagt David Bode, Rechtsreferent beim vzbv. "Viele

Bausparkassen verlangen bis zur Zuteilung des Bausparvertrags jedes

Jahr Kontogebühren, Jahresentgelte oder so genannte

Servicepauschalen. Diese Praxis könnte und sollte nun in letzter

Instanz vom Bundesgerichtshof auf den Prüfstand gestellt werden."

In ihren Tarifbedingungen habe die BHW für jedes Bausparkonto ein

Jahresentgelt von zwölf Euro erhoben, so der vzbv. Die Gebühr habe

die Bausparkasse damit gerechtfertigt, dass sie das Bausparkollektiv

steuern und die einzelnen Bausparverträge laufend bewerten müsse,

um Kunden den Rechtsanspruch auf ein Bauspardarlehen zu

verschaffen.

Das OLG Celle habe sich der Auffassung des vzbv angeschlossen, dass

das Jahresentgelt die Bausparer unangemessen benachteiligt und

unzulässig ist. Damit habe das Gericht das Urteil des Landgerichts

(LG) Hannover bestätigt.

Ein Entgelt für die Kontoführung in der Ansparphase widerspreche

dem gesetzlichen Leitbild eines Bausparvertrages. In dieser Phase sei

der Bausparkunde der Darlehensgeber, der nach der gesetzlichen

Regelung kein Entgelt für die Hingabe des Darlehens schulde. Die

Bausparkasse verwalte die Bausparkonten zudem im eigenen

Interesse. Bausparer erhielten durch die Verwaltungstätigkeiten

keinen besonderen Vorteil, sondern nur das, was sie nach dem

Vertrag und den gesetzlichen Bestimmungen ohnehin erwarten

dürfen. Auch das Bausparkollektiv habe durch das Jahresentgelt

keinen Vorteil. Das Geld fließe nicht in die Zuteilungsmasse, sondern

stelle eine Ertragsposition dar, die das Jahresergebnis der

Bausparkasse erhöht.

Mit dem Urteil habe nun erstmals ein OLG entschieden, dass Entgelte

für die Kontoverwaltung in der Sparphase generell unwirksam sind,

nicht nur deren nachträgliche Einführung, betont der vzbv.

Zuvor habe der BGH 2017 nach einer Klage der Verbraucherzentrale

Nordrhein-Westfalen entschieden, dass Kontoführungsgebühren für

Bauspardarlehen in der Darlehensphase unzulässig sind (XI ZR

308/15). Das OLG Koblenz wiederum habe 2019 einer Klage der

Verbraucherzentrale Sachsen gegen die Debeka Bausparkasse

stattgegeben (2 U 1/19). Diese habe nachträglich eine

"Servicepauschale" von zwölf und 24 Euro pro Jahr während der

Ansparphase eingeführt. 2018 sei der vzbv beim LG Hannover

erfolgreich gegen die Landesbausparkasse Nord vorgegangen – das

Geldinstitut habe versucht, über eine Änderung der

Vertragsbedingungen ein Jahresentgelt von 18 Euro zu berechnen

(74 O 19/18).

Das OLG Celle habe im aktuellen Fall wegen der grundsätzlichen

Bedeutung des Rechtsstreits die Revision beim BGH zugelassen. Der

vzbv würde es begrüßen, wenn die Bausparkasse damit den Weg zu

einem Grundsatzurteil freimacht. Eine BGH-Entscheidung würde

Rechtssicherheit auch für Kunden anderer Bausparkassen bringen

und viele weitere Klagen überflüssig machen, meint David Bode.

Verbraucherzentrale Bundesverband, PM vom 09.12.2021 zu

Oberlandesgericht Celle, Urteil vom 17.11.2021, 2 U 1/19, nicht

rechtskräftig

Nachbarrecht: Überhängende Äste können

ausnahmsweise nach und nach beseitigt werden

Droht ein Walnussbaum abzusterben, wenn er beschnitten wird,

dann muss der Rückschnitt nicht sofort durchgeführt werden. Das

gelte auch dann, wenn ein Grundstückseigentümer durch den Baum

unangemessen beschattet wird, so das LG Koblenz.

Der Baum darf dann über mehrere Jahre in kleineren Abschnitten

gestutzt werden. Ansonsten würde faktisch eine komplette

Beseitigung des Baumes durchgeführt, auf die der Nachbar aber

keinen Anspruch hätte. Am Grundsatz, dass die überhängenden Äste

zu beseitigen seien, ändere ein sukzessiver Rückschnitt nichts.

LG Koblenz, 13 S 8/21
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Einräumung eines Erbbaurechts auf

landwirtschaftlichem Grundstück führt zu

Zwangsentnahme

Die Belastung einer zu einem landwirtschaftlichen Betrieb

gehörenden Teilfläche mit einem Erbbaurecht führt auch dann zu

einer Zwangsentnahme, wenn es tatsächlich nicht zur ursprünglich

geplanten Bebauung kommt. Dies hat das Finanzgericht (FG) Münster

entschieden.

Die Klägerin ist Eigentümerin eines circa 14 Hektar großen

Grundstücks, das ursprünglich von ihrem Vater landwirtschaftlich

genutzt und nach Aufgabe der Landwirtschaft parzellenweise an

unterschiedliche Pächter verpachtet wurde. Die Klägerin führte die

Verpachtungen nach dem Tod des Vaters fort und erklärte hieraus

Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft. Im Wirtschaftsjahr 2011/12

bestellte sie auf einer Teilfläche von circa 3,5 Hektar zugunsten einer

KG ein Erbbaurecht für die Dauer von 50 Jahren mit einer

zweimaligen Verlängerungsoption um jeweils 15 Jahre. Die KG

verpflichtete sich, hierauf Gebäude für ihren Produktionsbetrieb zu

errichten. Tatsächlich nahm die KG die geplante Bebauung jedoch

nicht vor, sodass die Teilfläche weiterhin für den Getreideanbau

genutzt wurde.

Das Finanzamt meinte, die Bestellung des Erbbaurechts habe zu einer

Zwangsentnahme der Teilfläche geführt. Es erfasste daher im

Wirtschaftsjahr 2011/12 einen Entnahmegewinn und behandelte die

Erbbauzinsen als Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung.

Hiergegen wandte die Klägerin ein, dass die Rechtsprechung des

Bundesfinanzhofes (BFH), die die aus einer Erbbaurechtsbestellung

resultierende endgültige Nutzungsänderung von mehr als zehn

Prozent der Gesamtfläche eines land- und forstwirtschaftlichen

Betriebs als Entnahme behandele, nicht eingreife, wenn die geplante

Bebauung tatsächlich nicht (zeitnah) erfolge.

Dem ist das FG Münster nicht gefolgt und hat die Klage abgewiesen.

Die Klägerin habe die streitige Teilfläche von 3,5 Hektar mit

Bestellung des Erbbaurechts aus dem Betriebsvermögen ihres land-

und forstwirtschaftlichen Verpachtungsbetriebs entnommen. Eine

solche Nutzungsänderung führe bei verpachteten

landwirtschaftlichen Flächen nach der BFH-Rechtsprechung zu einer

Zwangsentnahme, wenn die Vermögensverwaltung die

landwirtschaftliche Betätigung verdrängt. Betreffe die

Nutzungsänderung nicht mehr als zehn Prozent der land- oder

forstwirtschaftlichen Fläche, sei dies unschädlich. Im Streitfall sei

eine Teilfläche von circa 25 Prozent bezogen auf die Gesamtfläche

aller Betriebsgrundstücke betroffen, sodass die Zehn-Prozent-Grenze

deutlich überschritten sei. Durch die Bestellung des Erbbaurechts für

einen Zeitraum von 50 bis 80 Jahren sei das Grundstück dauerhaft

dem Betrieb der Klägerin entzogen worden.

Dass es tatsächlich bislang nicht zu der geplanten Bebauung

gekommen sei, sei nicht von Bedeutung, da bereits die Bestellung

des Erbbaurechts, mit der sich die Erbbauberechtigte vertraglich zur

Bebauung verpflichtet habe, zu einer Entnahme führe. Da lediglich

der Wille des Betriebsinhabers – hier der Klägerin – für die

Entnahmehandlung maßgeblich sei, komme es auf die spätere

Änderung der Absichten eines Dritten – hier der Erbbauberechtigten

– nicht an.

Das FG hat die Revision zum Bundesfinanzhof zugelassen.

Finanzgericht Münster, Urteil vom 15.09.2021, 13 K 2130/17 E,AO

Friedwald: Kein Anspruch auf Neupflanzung eines

Baums mit bestimmtem Stammdurchmesser

Der Nutzungsberechtigte der einer Rotbuche zugeordneten

Grabstelle auf einem Waldfriedhof hat nach der Fällung des Baumes

keinen Anspruch auf die Neupflanzung eines Baumes mit einem

Stammdurchmesser von mindestens 20 Zentimetern. Dies entschied

das Verwaltungsgericht (VG) Koblenz und wies eine entsprechende

Klage ab.
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Dem Kläger wurde im Januar 2020 auf dem städtischen Waldfriedhof

"RheinRuhe" in Bad Breisig gegen eine Gebühr von 4.300 Euro auf 50

Jahre ein Nutzungsrecht an einem Gemeinschaftsbaum – eine Buche

mit 57 Zentimeter Stammdurchmesser – nebst zwölf

Urnengrabplätzen eingeräumt. Dort wurde die Ehefrau des Klägers

beigesetzt. Nachdem die beklagte Stadt Bad Breisig den Baum

zusammen mit weiteren Bäumen fällen lassen hatte, beschloss sie

unter anderem die Neupflanzung eines Baumes mit einem

Stammdurchmesser von 3,2 Zentimetern in unmittelbarer Nähe des

bisherigen Standorts der Grabstelle.

Weil der Kläger die Neupflanzung einer Buche mit einer erheblich

größeren Stammdicke begehrte und die Beklagte dem nicht nachkam,

klagte er vor dem VG Koblenz. Er machte geltend, für die Fällung der

Buche habe es keinen Anlass gegeben; diese sei stets standfest und

gesund gewesen. Die Beklagte sei verpflichtet, diesen Zustand

wiederherzustellen. Dies sei nach Auskunft zweier Baumschulen bei

einer Buche mit einer Stammdicke von mindestens 20 Zentimetern

möglich. Die Beklagte wandte ein, sie habe den Baum fällen müssen,

da von diesem eine Gefahr für die Friedhofsbesucher ausgegangen sei.

Die Pflanzung eines Baumes der vom Kläger begehrten Art sei, wenn

überhaupt, nur mit schweren Gerätschaften durchführbar und mit

einer Störung der Totenruhe verbunden.

Das VG Koblenz wies die Klage ab. Dem Anspruch stehe entgegen,

dass bei der gebotenen Gesamtschau aller Umstände – auch unter

Berücksichtigung des Interesses des Klägers an der Herstellung

rechtmäßiger Zustände – der Stadt die Neupflanzung einer Buche mit

einem Durchmesser von 20 Zentimetern ausnahmsweise unzumutbar

sei. Eine Neupflanzung eines solchen Baumes unter Einsatz schwerer

Geräte wie eines Baggers oder einer Baumfräse würde zu einer

Störung der Totenruhe der Ehefrau des Klägers führen und sei daher

ohne deren Umbettung, die der Kläger nicht wolle, nicht möglich.

Eine Pflanzung ohne diese Geräte hätte aber für die Stadt einen

unzumutbaren Arbeitseinsatz zur Folge, zumal für das Anwachsen

einer Buche mit der gewünschten Stammdicke eine erhebliche

Wasserzufuhr notwendig sei und der Friedhof über keine

Wasserversorgung verfüge. Unter Berücksichtigung aller Umstände

sei von daher die beantragte Pflanzung nur mit einem

unverhältnismäßigen Aufwand möglich und deswegen der Beklagten

nicht zumutbar. Die Pflanzung eines Baumes mit einem geringeren

Umfang oder ein Geldausgleich seien vom gestellten Klageantrag

nicht umfasst, sodass das Gericht darüber nicht zu befinden hatte.

Gegen diese Entscheidung steht den Beteiligten die Zulassung der

Berufung durch das Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz zu.

Verwaltungsgericht Koblenz, Urteil vom 18.10.2021, 1 K 504/21.KO

EuGH-Vorlage: FG Köln hält höhere Erbschaftsteuer

auf Vermietungsimmobilien in Kanada für

europarechtswidrig

Das Finanzgericht (FG) Köln hält den vollständigen Wertansatz von

vermieteten Grundstücken in so genannten Drittländern (also

Ländern außerhalb der Europäischen Union und der Staaten des

Europäischen Wirtschaftsraums) bei der Erbschaftsteuer für

europarechtswidrig. Es ruft daher den Europäischen Gerichtshof

(EuGH) an. Diese möge klären, ob § 13c Absatz 1 und Absatz 3 Nr. 2

des Erbschaft- und Schenkungsteuergesetzes in der Fassung vom

24.12.2008 (ErbStG 2009) gegen die Kapitalverkehrsfreiheit

verstößt.

Der Kläger erhielt als Vermächtnisnehmer unter anderem Anteile an

kanadischen Vermietungsimmobilien, die zu seinem Privatvermögen

gehörten. Bei der Berechnung der Erbschaftsteuer setzte das

Finanzamt den Wert der Immobilien mit dem gemeinen Wert an.

In der Folgezeit beantragte der Kläger, die Mietwohngrundstücke

lediglich mit 90 Prozent des gemeinen Wertes zu besteuern, und

berief sich auf die entsprechende gesetzliche Regelung in § 13c

Absatz 1 ErbStG 2009. Dass die Vorschrift nur vermietete

Wohngrundstücke begünstige, die im Inland, in der EU oder im

Europäischen Wirtschaftsraum liegen, verstoße gegen die

Kapitalverkehrsfreiheit aus Artikel 63 des Vertrages über die

Arbeitsweise der Europäischen Union in Bezug auf einen Drittstaat.

Das Finanzamt folgte der Argumentation nicht und lehnte die

niedrigere Besteuerung ab. Hiergegen klagte der Kläger beim FG

Köln. Dieses folgt mit seinem Vorlagebeschluss der Argumentation

des Klägers. Es seien keine ausreichenden Rechtfertigungsgründe für

eine erbschaftsteuerliche Schlechterstellung von in einem Drittland

befindlichen Vermietungsgrundstücken erkennbar.

Das Vorlageverfahren wird beim EuGH unter dem Aktenzeichen

C-670/21 geführt.

Finanzgericht Köln, Beschluss vom 02.09.2021, 7 K 1333/19
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Rundfunkbeitragspflicht: Keine Befreiung bei

fehlender Beantragung von Sozialhilfe

Ein Sozialhilfeberechtigter, der keinen Antrag auf Zahlung von

Sozialhilfe stellt, kann nicht die Befreiung von der

Rundfunkbeitragspflicht verlangen. Dies entschied das

Verwaltungsgericht (VG) Koblenz und wies eine entsprechende Klage

ab.

Der Kläger ist Empfänger einer geringen Rente. Seinen Antrag auf

Befreiung von der Rundfunkbeitragspflicht lehnte der Beklagte mit

der Begründung ab, die im Rundfunkbeitragsstaatsvertrag

vorgesehenen Befreiungstatbestände – insbesondere die Beziehung

von Sozialleistungen – lägen nicht vor.

Nach erfolglosem Widerspruchsverfahren verfolgte der Kläger sein

Begehren im Klageverfahren weiter. Er machte geltend, unter

Berücksichtigung seiner finanziell schlechten Verhältnisse habe er

wegen eines Härtefalls einen Anspruch auf Befreiung von der

Rundfunkbeitragspflicht. Zwar beziehe er nur eine geringe Rente,

einen Antrag auf Sozialhilfe wolle er allerdings nicht stellen. Der

Beklagte sah hingegen die Voraussetzungen für eine Befreiung wegen

eines Härtefalls nicht als erfüllt an, da der Kläger freiwillig auf die

Beantragung und Inanspruchnahme der ihm zustehenden

Sozialleistungen verzichtet habe.

Das VG Koblenz wies die Klage ab. Der Kläger könne sich zunächst

nicht auf die Befreiungstatbestände im Rundfunkbeitragsstaatsvertrag

berufen, so die Koblenzer Richter. Weder beziehe er Sozialleistungen,

was zur Befreiung von der Rundfunkbeitragspflicht führen würde,

noch bestehe ein besonderer Härtefall. Ein solcher liege nicht darin,

dass einem Rundfunkteilnehmer aufgrund seines geringen

Einkommens und Vermögens auf Antrag zwar zur Befreiung führende

Sozialleistungen zustünden, er einen solchen Antrag jedoch nicht

stellen wolle.

Die Heranziehung des Klägers zum Rundfunkbeitrag sei auch

verhältnismäßig. Der Kläger habe kein Wahlrecht. Er könne nicht

einerseits auf die Inanspruchnahme von Sozialleistungen freiwillig

verzichten, andererseits jedoch eine Befreiung von der

Rundfunkbeitragspflicht mangels finanzieller Mittel verlangen.

Gegen diese Entscheidung steht den Beteiligten die Zulassung der

Berufung durch das Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz zu.

Verwaltungsgericht Koblenz, Urteil vom 19.10.2021, 5 K 557/21.KO

Widerrufsrecht gilt auch für Vorab-Bestellung

digitaler Spiele, die nach dem Download noch nicht

nutzbar sind

Das Oberlandesgericht (OLG) Frankfurt a. M. hat die Rechte von

Verbrauchern bei Videospielen bestätigt. In einer Klage des

Verbraucherzentrale Bundesverbands (vzbv) gegen die Nintendo

Europe GmbH urteilten die Richter, dass das 14-tägige

Widerrufsrecht auch dann gelten muss, wenn ein Videospiel vorab

gekauft, aber noch nicht spielbar ist.

"Das Widerrufsrecht ist eine wichtige Errungenschaft des

Verbraucherschutzes und darf nicht von Unternehmen umgangen

werden. Es ist gut, dass Nintendo den Verbraucher:innen das ihnen

zustehende Widerrufsrecht nun einräumen muss", sagt Rosemarie

Rodden, Rechtsreferentin beim vzbv.

Laut vzbv hatte Nintendo in seinem e-Shop Videospiele schon vor

dem offiziellen Erscheinungsdatum zum Download angeboten. Der

Download habe meist einen die Software umfassenden "Pre-Load"

des Spiels sowie ein anschließend auf der Spiele-Konsole angezeigtes

Symbol umfasst. Die Freischaltung des Spiels sei per Update erst

zum offiziellen Starttermin erfolgt. Solche Online-Käufe könnten

normalerweise innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen

widerrufen werden.

Nintendo habe das Widerrufsrecht jedoch ausgeschlossen und sich

auf eine gesetzliche Ausnahmeregelung berufen. Die

Voraussetzungen für ein Erlöschen des Widerrufsrechts lagen laut

vzbv jedoch nicht vor, da der nach der Vorab-Bestellung zur

Verfügung gestellte Download noch gar kein nutzbares Spiel

enthielt. Bis zum Erscheinungstermin sei das Spiel für die Käufer

wertlos und der Vertrag von Nintendo in keiner Weise erfüllt

gewesen.

Das LG Frankfurt a. M. habe die Klage des vzbv in erster Instanz

abgewiesen. Mit ihrer Berufung beim OLG Frankfurt a. M. hätten die

Verbraucherschützer jetzt Erfolg gehabt. Die Richter hätten

Nintendo in der mündlichen Verhandlung nach Erörterung der

Rechtslage nahegelegt, den Unterlassungsanspruch des vzbv als

berechtigt anzuerkennen. Dem sei das Unternehmen

nachgekommen. Im Anerkenntnisurteil habe das OLG der Klage des

vzbv in vollem Umfang stattgegeben.
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Die norwegische Verbraucherschutzorganisation Forbrukerrådet habe

bereits 2018 den Ausschluss des Widerrufsrechts im e-Shop von

Nintendo als Verstoß gegen die Verbraucherrechte-Richtlinie der EU

kritisiert, erläutert der vzbv. Da der Shop-Betreiber Nintendo of

Europe seinen Sitz in Frankfurt a. M. hat, habe das

Bundesjustizministerium nach einem Durchsetzungsersuchen der

norwegischen Verbraucherschutzbehörde den vzbv mit der

Rechtsdurchsetzung beauftragt.

Formal gelte das Urteil daher nur gegenüber norwegischen

Verbrauchern, so der vzbv. Die Rechtslage in Norwegen entspreche

aber aufgrund der erfolgten Umsetzung der europäischen

Verbraucherrechte-Richtlinie der in den EU-Mitgliedsstaaten.

Nintendo habe inzwischen nicht nur die norwegische, sondern auch

die deutsche Version seines e-Shops geändert.

Verbraucherzentrale Bundesverband e. V., PM vom 03.12.2021 zu

Oberlandgericht Frankfurt a. M., Urteil vom 28.10.2021, 6 U 275/19

Öffentlich-rechtlicher Rundfunk bei

Stellenbesetzungen an Grundsatz der Bestenauslese

gebunden

Einer öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalt gegenüber können sich

Stellenbewerber auf den so genannten Grundsatz der Bestenauslese

aus Artikel 33 Absatz 2 Grundgesetz (GG) berufen, der jedem

Deutschen nach seiner Eignung, Befähigung und fachlichen Leistung

gleichen Zugang zu jedem öffentlichen Amt gewährt. Die

Rundfunkfreiheit des Senders stehe der grundsätzlichen

Anwendbarkeit dieser Norm nicht entgegen, erweitere aber den

Entscheidungsspielraum bei der Personalauswahl, so das

Landesarbeitsgericht (LAG) Köln.

Die Parteien des Rechtsstreits streiten im Wege der

Konkurrentenklage um eine Stellenbesetzung bei der Beklagten, einer

öffentlich-rechtlichen Fernsehanstalt. Nach Ausschreibung einer

Stelle als Leiter/Leiterin der Ereignisredaktion entschied sich die

Beklagte für einen Mitbewerber des Klägers, ohne im Rahmen des

Auswahlprozesses die wesentlichen Auswahlerwägungen in Gestalt

eines wertenden und alle Bewerber betreffenden Auswahlvermerks

schriftlich niedergelegt zu haben.

In dem von ihm angestrengten Verfahren war der Kläger der Ansicht,

er hätte für die Stelle ausgewählt werden müssen, da er der am

besten Geeignete gewesen sei. Zumindest habe das

Besetzungsverfahren mangels einer ausreichenden Dokumentation

wiederholt werden müssen. Die Beklagte berief sich auf ihre

grundrechtlich garantierte Rundfunkfreiheit aus Artikel 5 GG und

vertrat die Ansicht, sie könne nicht gleichzeitig

grundrechtsberechtigt und grundrechtsverpflichtet sein. Sie treffe

daher nicht die Pflicht zur Bestenauslese nach Artikel 33 Absatz 2

GG. Bei der ausgeschriebenen Stelle handele es sich zudem um kein

öffentliches Amt.

Die Klage war in erster Instanz erfolglos. Die Berufung hatte insoweit

Erfolg, als das LAG Köln der Beklagten aufgab, über die Bewerbung

des Klägers neu zu entscheiden. Die Beklagte sei Adressatin der

Verpflichtung aus Artikel 33 Absatz 2 GG, da sie in ihrer Rechtsform

als Anstalt des öffentlichen Rechts einen Teil der öffentlichen

Verwaltung im formellen Sinne darstellt und trotz der Staatsferne

des öffentlich-rechtlichen Rundfunks zur insoweit

grundrechtsgebundenen öffentlichen Gewalt gehört. Die Staatsferne

schließe die Anwendung des Artikels 33 Absatz 2 GG nicht aus,

erweitere aber den Entscheidungsspielraum bei der konkreten

Auswahlentscheidung.

Um die Überprüfung der Auswahlentscheidung am Maßstab des

Artikels 33 Absatz 2 GG zu ermöglichen, sei der Sender daher

verpflichtet gewesen, die wesentlichen Auswahlerwägungen

schriftlich niederzulegen. Da er dies nicht in ausreichendem Maß

dokumentiert hat, sei der Bewerberverfahrensanspruch des Klägers

verletzt worden, sodass ihm ein Anspruch auf Neubescheidung

seiner Bewerbung zusteht.

Während das Verhältnis des Artikels 33 Absatz 2 GG zur

grundgesetzlich geschützten Selbstverwaltung der Kirchen und zur

Wissenschaftsfreiheit der Universitäten bereits Gegenstand

höchstrichterlicher Entscheidungen gewesen ist, sei dieses Verhältnis

zur Rundfunkfreiheit bisher vom Bundesarbeitsgericht noch nicht

entschieden worden, so das LAG Köln. Deswegen habe es in seinem

Urteil die Revision zugelassen.

Landesarbeitsgericht Köln, Urteil vom 16.09.2021, 6 Sa 160/21, nicht

rechtskräftig
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Reisende müssen Kosten der Corona-Rückholaktion

tragen

Die von der weltweiten Rückholaktion des Auswärtigen Amtes

Betroffenen dürfen an den Kosten grundsätzlich beteiligt werden. Das

hat das Verwaltungsgericht (VG) Berlin in mehreren Klageverfahren

entschieden.

Im Zusammenhang mit der weltweiten Verbreitung von Covid-19

kam es seit Mitte März 2020 im Ausland zu hoheitlich verhängten

Ausgangssperren, Grenz- und Flughafenschließungen sowie einer

weitgehenden Einstellung des kommerziellen Passagierflugverkehrs.

Im Rahmen der Rückholaktion der Bundesregierung organisierte das

Auswärtige Amt Repatriierungsflüge für im Ausland befindliche,

deutsche Staatsangehörige in das Bundesgebiet. Seit dem 18.03.2020

wurden circa 67.000 Personen jeweils auf freiwilliger Basis und auf

der Grundlage ausdrücklicher Einverständniserklärungen auf 270

Flügen nach Deutschland zurückgeholt, wofür der Bund circa 95

Millionen Euro verauslagte. Die Bundesrepublik Deutschland verlangt

von den Zurückgeholten jeweils pauschalierten Auslagenersatz, den

sie mit entsprechenden Leistungsbescheiden geltend macht.

Insgesamt sind hiergegen circa 150 Klagen beim VG Berlin anhängig.

Die Kläger wenden unter anderem ein, die herangezogene

Rechtsgrundlage sei nicht anwendbar. Durch den Corona-Lockdown

seien ihnen erhebliche Kosten entstanden, die sie bisher nicht ersetzt

bekommen hätten, sodass die zusätzlichen Erstattungsforderungen

der Beklagten für sie zumindest in voller Höhe nicht tragbar seien.

Auch seien die Auslagenpauschalen unangemessen, da sie weitaus

günstigere Rückflüge gebucht hätten.

Über zwei der Klagen hat das VG am 17.12.2021 mündlich verhandelt.

Sie blieben ohne Erfolg. Die auf der Grundlage von § 6 Absatz 2 des

Konsulargesetzes erlassenen Bescheide seien zu Recht ergangen, weil

es sich bei der Corona-Pandemie um einen Katastrophenfall im Sinn

der Norm handele. Die weltweite Betroffenheit einschließlich

Deutschlands schließe die Anwendbarkeit der Vorschrift nicht aus.

Die von der Beklagten organisierte Rückholung mittels gecharterter

Flugzeuge sei zur Hilfeleistung für die im Ausland festsitzenden

deutschen Staatsangehörigen erforderlich gewesen.

Die aus Gründen der Verwaltungsvereinfachung vorgenommene

Pauschalierung der Auslagen begegne keinen rechtlichen Bedenken,

da die festgesetzten Pauschalen pro Flug von 1.000 Euro

(Neuseeland) beziehungsweise 600 Euro (Mexiko) jedenfalls unter

den der Bundesrepublik tatsächlich entstandenen Kosten gelegen

hätten. Zur Einholung von Vergleichsangeboten für die

Charterkosten sei die Beklagte nicht verpflichtet gewesen. Die

erwartete Ko-Finanzierung der Rückholaktion durch den

EU-Zivilschutzmechanismus in Höhe von 35 Prozent schließe die

Rückforderung nicht aus. Für einen Verzicht auf die Kostenerstattung

sei kein Raum gewesen. Besondere Umstände für eine

Ermessensentscheidung der Beklagten hätten nicht vorgelegen.

Daher habe es ihr auch freigestanden, die Erstattungsbescheide mit

Hilfe automatischer Einrichtungen zu erlassen und von einer

Anhörung abzusehen.

Das VG hat wegen grundsätzlicher Bedeutung der Sache jeweils die

Berufung zugelassen.

Verwaltungsgericht Berlin, Urteile vom 17.12.2021, VG 34 K 33.21

und VG 34 K 313.21, nicht rechtskräftig

Verlorener Adelstitel kann nicht im Rahmen einer

Berichtigung im Geburtenregister zurückerlangt

werden

Der Nachfahre einer rheinländischen Adelsfamilie, die ihren

Adelstitel "Freiherr" infolge der Französischen Revolution und der

Besetzung der linksrheinischen Gebiete verloren hatte, kann diesen

nicht im Rahmen der Berichtigung seines Geburtenregisters

zurückerlangen, wenn bereits die Unrichtigkeit des zuvor

eingetragenen Familiennamens des Vaters nicht hinreichend sicher

festgestellt werden kann. Dies hat das Oberlandesgericht (OLG)

Zweibrücken entschieden.
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Die Familie des Beschwerdeführers ließ sich Ende des 18. Jahrhunderts

im Raum Trier nieder. Infolge der Französischen Revolution und der

Besetzung der linksrheinischen Gebiete wurden die Vorrechte des

Adels, seine Prädikate und Titel aufgehoben. So verlor auch der

Ur-Ur-Urgroßvater des Beschwerdeführers seinen Adelstitel

"Freiherr". Nach dem Ende der napoleonischen Herrschaft wurde die

Rheinprovinz im Rahmen der territorialen Neuordnung Europas auf

dem Wiener Kongress 1814/1815 dem Königreich Preußen zuerkannt.

Unter dem preußischen Herrschaftssystem gelang es dem

Ur-Ur-Urgroßvater des Beschwerdeführers nicht mehr, seinen

ursprünglichen Adelstitel wiederzuerlangen. Die Familie des

Beschwerdeführers führte seither den Adelstitel "Freiherr" nicht mehr

und er wurde auch nicht in das Geburtenregister des

Beschwerdeführers Mitte des 20. Jahrhunderts eingetragen.

Der Beschwerdeführer wandte sich im Mai 2020 an das Amtsgericht

(AG) Trier und begehrte die Berichtigung seines Geburtenregisters

unter anderem dahingehend, dass er in seinem Geburtsnamen den

Adelstitel "Freiherr" führe. Das AG hat den Antrag des

Beschwerdeführers zurückgewiesen.

Die dagegen gerichtete Beschwerde des Beschwerdeführers hat das

OLG Zweibrücken zurückgewiesen. Zur Begründung hat das Gericht

ausgeführt, dass nicht ersichtlich sei, dass der Geburtsname des

Beschwerdeführers oder der Familienname des Vaters des

Beschwerdeführers im Geburtenregister unrichtig eingetragen sei. Der

Beschwerdeführer könne sich auch nicht erfolgreich auf Regelungen

der Weimarer Reichsverfassung (WRV) berufen, die im deutschen

Recht weitergelten.

In Artikel 109 Absatz 3 Satz 2 WRV sei geregelt, dass

Adelsbezeichnungen nur als Teil des Namens gelten und nicht mehr

verliehen würden. Diese Regelung erlaube es Adelsfamilien allerdings

nur, ihre Adelstitel weiterzuführen, wenn sie diese bereits zum

Zeitpunkt des Inkrafttretens der WRV am 14.08.1919 getragen

hätten. Die herrschende Rechtsprechung, der sich das OLG

angeschlossen hat, gehe deshalb davon aus, dass Adelsbezeichnungen

jedenfalls dann nicht Bestandteil des Namens geworden seien, wenn

sie zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der WRV längere Zeit im

Rechtsverkehr nicht mehr geführt worden seien. Da vorliegend neben

dem Ur-Ur-Urgroßvater des Beschwerdeführers drei weitere

Generationen der Familie des Beschwerdeführers den Adelstitel bis

zum Inkrafttreten der WRV am 14.08.1919 nicht mehr getragen

hätten, könne sich der Beschwerdeführer nicht mehr erfolgreich

darauf berufen, dass der begehrte Adelstitel Bestandteil des Namens

geworden sei. Der Adelstitel sei insoweit unter dem Regime des

bürgerlichen Rechts untergegangen.

Der Beschluss ist rechtskräftig. Der Beschwerdeführer hat am

28.07.2021 Anhörungsrüge erhoben.

Pfälzisches Oberlandesgericht Zweibrücken, Beschluss vom

13.07.2021, 3 W 98/20 rechtskräftig

MwSt-Vorschriften bei

Konsignationslagerregelungen: Deutschland muss

sein IT-System anpassen

Die Europäische Kommission hat beschlossen, eine mit Gründen

versehene Stellungnahme an Deutschland zu richten, weil das Land

seiner Verpflichtung, anderen Mitgliedstaaten den automatisierten

Zugang zu Informationen betreffend Konsignationslagerregelungen

über das elektronische

Mehrwertsteuer-Informationsaustauschsystem (MIAS) zu gewähren,

nicht nachgekommen ist.

Die Anforderungen an die IT-Systeme in Bezug auf

Konsignationslagerregelungen sollen den Mitgliedstaaten helfen,

Daten zu Zwecken der Betrugsbekämpfung leichter elektronisch

untereinander auszutauschen. Konsignationslagerregelungen

gehören zu den Mehrwertsteuer-Vereinfachungen (so genannte

Sofortlösungen), die am 01.01.2020 in Kraft getreten sind. Sie

erfordern unter anderem, dass die Mitgliedstaaten den

Informationsaustausch zwischen den Mitgliedstaaten über ihre

IT-Systeme gemäß der Verordnung (EG) Nr. 904/2010 des Rates

ermöglichen.

Das Versäumnis Deutschlands, die notwendigen Anpassungen

vorzunehmen, erschwert es laut Kommission jedoch anderen

Mitgliedstaaten, die zur Verhinderung von Mehrwertsteuerbetrug

oder Steuerhinterziehung erforderlichen Kontrollen durchzuführen.

Schafft Deutschland nicht binnen zwei Monaten Abhilfe, kann die

Kommission den Fall an den Gerichtshof der Europäischen Union

verweisen.

Europäische Kommission, PM vom 03.12.2021
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Mülltonnen auf Radweg bringen Radfahrer zu Fall:

Kein Anspruch auf Schadenersatz

Erkennt ein Radfahrer, dass ihm geleerte Mülltonnen auf dem Radweg

im Weg stehen, so muss er diesen vorsichtig und mit ausreichendem

Abstand ausweichen. Kommt er dabei zu Fall, so hat er keinen

Anspruch auf Schadenersatz gegen die Abfallentsorgungsfirma, wie

das Landgericht (LG) Frankenthal entschieden hat.

Der Kläger befuhr mit einem Rad einen Radweg. Seiner Schilderung

nach erkannte er, dass sich auf dem Radweg zwei Mülltonnen

befanden. Beim Versuch, diesen auszuweichen, fuhr er gegen eine der

Mülltonnen, stürzte und verletzte sich schwer. Mit seiner Klage

verlangte er vom zuständigen Abfallentsorgungsunternehmen

Schmerzensgeld und Schadenersatz. Er behauptete, die Müllwerker

hätten die geleerten Tonnen auf dem Radweg abgestellt, sodass es

nicht möglich gewesen sei, gefahrlos vorbeizufahren. Dies stelle eine

Verletzung der Verkehrssicherungspflicht dar.

Die Klage hatte aufgrund eines ganz überwiegenden Mitverschuldens

des Radfahrers keinen Erfolg. Zwar könne das Abstellen von

Mülltonnen auf einem Radweg durchaus eine Verletzung der

Verkehrssicherungspflicht sein, so das LG Frankenthal. Denn die

Tonnen seien ein so genanntes ruhendes Hindernis, wodurch der

Verkehrsfluss erheblich beeinträchtigt werde.

Wenn aber das ruhende Hindernis schon von Weitem erkennbar sei,

müsse der Radfahrer diesem mit einem ausreichenden Seitenabstand

ausweichen, betont das Gericht. Hält er diesen Abstand nicht ein und

stürzt, so sei der Sturz nicht auf die in dem Hindernis liegende Gefahr,

sondern ganz überwiegend auf seine eigene grob fahrlässige

Fahrweise zurückzuführen. Denn der Radfahrer habe den Mülltonnen

weiträumig ausweichen können, sich jedoch bewusst dazu

entschieden, an diesen so knapp vorbeizufahren, dass es zu einem

Sturz kommen konnte. Dieses Mitverschulden schließe alle seine

etwaigen Ansprüche aus.

Die Entscheidung ist noch nicht rechtskräftig. Gegen das Urteil kann

Berufung zum Pfälzischen Oberlandesgericht Zweibrücken eingelegt

werden.

Landgericht Frankenthal, Urteil vom 24.09.2021, 4 O 25/21, nicht

rechtskräftig

Boote an Steganlage: Kein generelles

Übernachtungsverbot

Ein generelles Übernachtungsverbot für Sportboote an Steganlagen

ist rechtlich nicht haltbar. Dies hat das Verwaltungsgericht (VG)

Berlin entschieden.

Der Kläger ist ein Segelsportverein. Das Vereinsgelände befindet sich

am Berliner Wannsee. Er beantragte 2020 eine wasserrechtliche

Genehmigung für die Wiedererrichtung einer baufällig gewordenen

Steganlage beim Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf von Berlin. Diese

Behörde erteilte die Genehmigung, versah sie aber mit einer Auflage,

wonach das Wohnen und Übernachten auf den in der Anlage

liegenden Sport- und Hausbooten verboten sei. Zur Begründung

berief sich die Behörde auf Erfordernisse des Gewässerschutzes

sowie die Vermeidung negativer Auswirkungen auf das Gewässer.

Nach erfolglosem Widerspruchsverfahren wandte sich der Kläger an

das VG. Er meint, zum Nutzungsinhalt eines Liegeplatzes zähle nicht

nur das Befestigen des Bootes, sondern auch das Liegen an einer

Steganlage; bei Kajütenbooten umfasse dies zwingend den

gelegentlichen Daueraufenthalt. In den vergangenen 140 Jahren des

Bestehens seiner Steganlagen sei noch nie ein Übernachtungsverbot

verfügt worden.

Die Klage hatte Erfolg, soweit sich der Kläger gegen das

Übernachtungsverbot wandte. Dieses sei rechtswidrig, soweit

hierunter auch Übernachtungen von ein bis zwei

aufeinanderfolgenden Nächten sowie ausnahmsweise längere

Übernachtungen von vier bis fünf aufeinanderfolgenden Nächten

während Regatten oder sonstigen Wassersportwettbewerben erfasst

seien. Durch gelegentliche Übernachtungen auf den am Steg

liegenden Booten würden die Gewässerflächen selbst nicht

übermäßig in Anspruch genommen. Auch werde eine

gemeinverträgliche Nutzungsdichte des Gewässers nicht

überschritten, solange ein Sportboot vorrangig und nicht nur

ausnahmsweise für Ausfahrten benutzt werde. Erst eine

darüberhinausgehende Nutzung von Sportbooten an der Steganlage

zum längeren Übernachten verändere ihren Charakter und mache sie

unzulässig.

Gegen das Urteil kann der Antrag auf Zulassung der Berufung zum

Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg gestellt werden.

Verwaltungsgericht Berlin, Urteil vom 23.11.2021, VG 10 K 273/20,

nicht rechtskräftig
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Kilometerleasing: EuGH soll Fragen zu

Widerrufsrecht klären

Das Oberlandesgericht (OLG) Frankfurt am Main hat dem

Europäischen Gerichtshof (EuGH) Fragen zum Bestehen eines

Verbraucher-Widerrufsrechts nach Abschluss eines

Kilometerleasingvertrages vorgelegt. Der EuGH wird um Auslegung

der Verbraucherrechte-Richtlinie (RL 2011/83/EU) und der

Fernabsatz-Richtlinie für Finanzdienstleistungen (RL 2002/65/EG)

ersucht.

Der Kläger leaste bei der Beklagten einen Neuwagen. Die Laufzeit des

Vertrages betrug 48 Monate. Es war kein ordentliches

Kündigungsrecht vorgesehen. Der Kläger sollte ein monatliches

Entgelt zahlen. Die Beklagte räumte ihm eine Kaufoption zum

regulären Vertragsende ein, ohne dass der Kläger zur Abnahme

verpflichtet war. Der Vertrag enthielt eine Regelung über die

Laufleistung während der Leasingzeit, wobei für Minderkilometer

seitens der Beklagten ein Ausgleich gezahlt werden sollte, während

bei Mehrkilometern seitens der Kläger eine Vergütung zahlen sollte.

Das kalkulatorische Risiko für den Wert des Fahrzeugs bei

Vertragsende trug die Beklagte. Der Vertrag wurde unter

ausschließlicher Verwendung von Fernkommunikationsmitteln

geschlossen (so genannter Fernabsatzvertrag). Der Kläger hat seine

Vertragserklärung widerrufen und verlangt mit der Klage die

Rückabwicklung des Leasingvertrages.

Das Landgericht hat die Klage abgewiesen. Das OLG hat nunmehr das

Berufungsverfahren ausgesetzt und dem EuGH Fragen zum

Ausschluss und der Befristung eines fernabsatzrechtlichen

Widerrufsrechts zur Vorabentscheidung vorgelegt. Der BGH habe das

Bestehen eines Widerrufsrechts nach § 506 Bürgerliches Gesetzbuch

(BGB) verneint, begründet das OLG die Vorlage. Nach

höchstrichterlicher Rechtsprechung seien derartige Verträge nicht als

sonstige entgeltliche Finanzierungshilfe einzuordnen, da in ihnen

keine Verpflichtung zum Erwerb des Leasinggegenstandes vorgesehen

sei und die RL 2008/48/EG (Zweite

Verbraucherkreditverträge-Richtlinie) derartige Vertragsgestaltungen

ausdrücklich aus dem Anwendungsbereich herausnehme (Urteil vom

24.2.2021, VIII ZR 36/20). Damit hänge, so das OLG, der Ausgang des

Rechtsstreits maßgeblich davon ab, ob dem Kläger ein

fernabsatzrechtliches Widerrufsrecht zustehe.

Die RL 2011/83/EU, die insoweit mit § 312g Absatz 2 Nr. 9 BGB in

deutsches Recht umgesetzt worden ist, nehme Dienstleistungen im

Bereich Mietwagen (Kraftfahrzeugvermietung) zu einem spezifischen

Termin oder Zeitraum aus dem Anwendungsbereich des

fernabsatzrechtlichen Widerrufsrechts heraus. Es stelle sich damit

die Frage, ob in den Bereich der Mietwagen auch Leasingverträge mit

Kilometerabrechnung fallen, nachdem bei diesen Verträgen die

Gebrauchsüberlassung wie bei der reinen Miete im Vordergrund

stehe und der EuGH zur Vorgängernorm entschieden habe, dass

Automietverträge als Dienstleistungen im Bereich "Beförderung"

anzusehen seien (vgl. Urteil vom 10.3.2005, C 336/03). Die

obergerichtliche Rechtsprechung zu dieser Frage sei uneinheitlich.

Sollte der EuGH die vorgenannte Frage verneinen, sei zu klären, ob

für die Ausübung des Widerrufsrechts eine Ausschlussfrist von zwölf

Monaten nach Ablauf der ursprünglichen Widerrufsfrist von 14

Tagen bestehe. Von diesem Ausschlusstatbestand habe § 356 Absatz

3 S. 3 BGB ausdrücklich Verträge über Finanzdienstleistungen

ausgenommen. Finanzdienstleistungen würden in der RL

2002/65/EG als Dienstleistungen im Zusammenhang mit einer

Kreditgewährung definiert. Nachdem bei der vorliegenden Art des

Leasingvertrages der Finanzierungscharakter der Dienstleistung nicht

im Vordergrund stehe, erwäge das OLG, das Vorliegen einer

Finanzdienstleistung zu verneinen. Da die Frage nicht eindeutig zu

beantworten sei, sei auch insoweit eine Vorlage an den EuGH

veranlasst.

Der Beschluss ist nicht anfechtbar.

Oberlandesgericht Frankfurt am Main, Beschluss vom 22.09.2021, 17

U 42/20, unanfechtbar
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Reiserücktrittsversicherung: Eigenwillige

Ferndiagnose durch den Arzt kostet den Schutz

Ist ein Mann mit seiner Gattin auf einer einwöchigen Langlauftour

"von Hotel zu Hotel" in den Dolomiten unterwegs und sollte

anschließend ein einwöchiger Hotelurlaub auf der Seiser Alm folgen,

so hat er keinen Anspruch auf Erstattung des auf den Rest der Reise

entfallenden Reisepreises, wenn er die Tour nach fünf Tagen abbricht,

weil er so heftig auf ein stark vereistes Stück Loipe auf den Rücken

gefallen sei, dass ihm die Fortsetzung der Reise unmöglich war.

Sucht er nämlich keinen Arzt vor Ort auf, um die Verletzung

untersuchen zu lassen, sondern lässt er sich von seinem Hausarzt in

Deutschland telefonisch dahingehend beraten, ein Schmerzmittel zu

nehmen und – wegen der inzwischen ausgerufenen

Corona-Reisewarnung (der Fall spielte Anfang März 2020) – keinen

Arzt vor Ort aufzusuchen, sondern abzureisen, so begeht er eine

Obliegenheitsverletzung und hat keinen Anspruch auf Leistungen aus

der Reiserücktrittsversicherung.

Es sei nicht nachzuvollziehen, warum ein Arzt in Südtirol nicht

aufgesucht wurde – trotz der seinerzeit allmählich bekanntwerdenden

Probleme mit dem Corona-Virus. Auch sei es nicht schlüssig, warum

in Deutschland dann letztlich ein Arzt ebenso nicht aufgesucht

worden ist.

AmG München, 174 C 6951/20

Vergleichsportal Verivox muss eingeschränkte

Marktauswahl offenlegen

Das Vermittlungsportal Verivox darf seinen Vergleich von

Privathaftpflichtversicherungen nicht mehr anbieten, ohne

ausdrücklich auf dessen eingeschränkte Marktauswahl hinzuweisen.

Das hat das Oberlandesgericht (OLG) Karlsruhe nach einer Klage des

Verbraucherzentrale Bundesverbands (vzbv) entschieden. Im

Verivox-Vergleich waren laut vzbv nur Versicherer vertreten, die dem

Unternehmen eine Provision zahlten. Fast die Hälfte der Anbieter

habe gefehlt.

"Je weniger Anbieter berücksichtigt werden, desto weniger

aussagekräftig ist ein Vergleich. Die für den Kunden besten Tarife am

Markt sind dann vielleicht gar nicht mit dabei", sagt David Bode,

Rechtsreferent beim vzbv. Deshalb müssten Verbraucher deutlich

über eine eingeschränkte Marktauswahl informiert werden.

Nach der Mitteilung des vzbv hatte Verivox im Internet den

Vergleich und die Vermittlung von Privathaftpflichtversicherungen

angeboten. Der Vergleich habe aber nur Versicherer enthalten, die

mit Verivox eine Provisionsvereinbarung abgeschlossen hatten. Fast

die Hälfte der Anbieter habe gefehlt, darunter viele große

Versicherer wie Allianz, HUK-COBURG, Continentale, WWK und

Württembergische. Laut Daten der Bundesanstalt für

Finanzdienstleistungsaufsicht hätten die teilnehmenden Versicherer

nur 48 Prozent des Marktes abgebildet.

Nach Auffassung des vzbv war für Verbraucher kaum erkennbar, dass

die Verivox-Empfehlungen auf einer derart eingeschränkten

Marktauswahl beruhten. Die Internetseiten hätten zwar eine Liste

enthalten, in der neben den teilnehmenden Versicherern auch nicht

teilnehmende Gesellschaften aufgeführt waren. Doch diese Liste sei

hinter einem unscheinbaren Link mit dem Titel "Teilnehmende

Gesellschaften" versteckt gewesen. Sie habe auch keinen Hinweis

auf den Marktanteil der nicht berücksichtigten Gesellschaften

enthalten.

Das OLG sei der Auffassung des vzbv gefolgt, dass Verivox gegen die

Informationspflichten nach dem Versicherungsvertragsgesetz

verstieß. Danach seien Versicherungsmakler verpflichtet, ihrer

Empfehlung eine hinreichende Zahl von Versicherern und auf dem

Markt angebotenen Versicherungsverträgen zugrunde zu legen. Tun

sie das nicht, müssten sie ausdrücklich auf die eingeschränkte

Auswahl hinweisen – und zusätzlich mitteilen, auf welcher Markt-

und Informationsgrundlage sie ihre Leistung erbringen.

Die nur über den Link mit dem Titel "Teilnehmende Gesellschaften"

erreichbare Liste mit den teilnehmenden und nicht teilnehmenden

Gesellschaften habe nach der Überzeugung des Gerichts nicht

ausgereicht. Die Bezeichnung des Links gebe keinen Anlass, dahinter

nähere Angaben über eine eingeschränkte Marktauswahl zu

vermuten. Es werde vielmehr offengelassen, ob es auch nicht

teilnehmende Gesellschaften gebe und ob sie einen relevanten

Marktanteil haben. Ein ausdrücklicher Hinweis auf die beschränkte

Beratungsgrundlage liege daher nicht vor.
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Das OLG habe außerdem beanstandet, dass Angaben über die Markt-

und Informationsgrundlage des Versicherungsvergleichs auf der

Webseite fehlten. So mache das Unternehmen keine Angaben

darüber, welche Informationen es dem Vergleich zugrunde gelegt und

wie sie diese erlangt habe.

Verbraucherzentrale Bundesverband, PM vom 18.10.2021 zu

Oberlandesgericht Karlsruhe, Urteil vom 22.09.2021, 6 U 82/20, noch

nicht rechtskräftig

Lieferung und Montage eines Kurventreppenlifts:

Verbraucher über Widerrufsrecht zu informieren

Verbraucher sind über das ihnen zustehende Widerrufsrecht zu

informieren, wenn sie außerhalb von Geschäftsräumen einen Vertrag

über die Lieferung und Montage eines Kurventreppenlifts abschließen,

für den eine passende Laufschiene angefertigt und in das Treppenhaus

des Kunden eingepasst werden muss. Dies stellt der

Bundesgerichtshof (BGH) auf die Klage einer Verbraucherzentrale

klar.

Die Beklagte vertreibt Kurventreppenlifte. Dabei handelt es sich um

Treppenlifte mit Schienen, die individuell an die im Treppenhaus zu

befahrenden Kurven angepasst werden. Die Beklagte teilt

Verbrauchern bezüglich der Kurventreppenlifte mit, dass – außer für

ein bestimmtes Modell – kein gesetzliches Widerrufsrecht bestehe.

Die Klägerin meint, dass ein Widerrufsrecht bestehe und sieht in dem

Verhalten der Beklagten einen Verstoß gegen das Wettbewerbsrecht.

Sie nimmt die Beklagte deshalb auf Unterlassung in Anspruch.

Nachdem die Klage zunächst erfolglos geblieben war, hat der BGH die

Beklagte dem Klageantrag entsprechend zur Unterlassung verurteilt.

Die Werbung der Beklagten mit der Angabe, im Fall eines

Kurventreppenlifts mit individuell geformten und an die

Gegebenheiten vor Ort angepassten Laufschienen bestehe kein

Widerrufsrecht des Verbrauchers, begründe eine Erstbegehungsgefahr

für einen Verstoß gegen die als Marktverhaltensregelungen im Sinne

des § 3a des Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG)

einzustufenden Vorschriften des § 312d Absatz 1 Bürgerliches

Gesetzbuch (BGB) und des Artikels 246a Absatz 2 Satz 1 Nr. 1 des

Einführungsgesetzes zum BGB (EGBGB), nach denen über das nach §

312g Absatz 1 BGB bestehende Widerrufsrecht zu informieren ist.

Das Widerrufsrecht des Verbrauchers nach § 312g Absatz 1 BGB sei

im Streitfall nicht gemäß § 312g Absatz 2 Nr. 1 BGB ausgeschlossen.

Der Begriff der "Verträge zur Lieferung von Waren" im Sinne dieser

Vorschrift sei mit Blick auf Artikel 16c der Richtlinie 2011/83/EU

über die Rechte der Verbraucher dahingehend richtlinienkonform

auszulegen, so der BGH, dass dazu Kaufverträge (§ 433 BGB) und

Werklieferungsverträge (§ 650 BGB), aber weder Dienstverträge (§

611 BGB) noch – jedenfalls im Regelfall – Werkverträge (§ 631 BGB)

zählen. Die im Streitfall erfolgte Werbung sei auf den Abschluss

eines § 312g Absatz 2 Nr. 1 BGB nicht unterfallenden Werkvertrags

gerichtet.

Für die Abgrenzung von Kauf- und Werklieferungsverträgen

einerseits und Werkverträgen andererseits komme es darauf an, auf

welcher der Leistungen bei der gebotenen Gesamtbetrachtung der

Schwerpunkt liegt. Im Streitfall liege der Schwerpunkt des

angestrebten Vertrags nicht auf der mit dem Warenumsatz

verbundenen Übertragung von Eigentum und Besitz am zu liefernden

Treppenlift, sondern auf der Herstellung eines funktionstauglichen

Werks, das zu einem wesentlichen Teil in der Anfertigung einer

passenden Laufschiene und ihrer Einpassung in das Treppenhaus des

Kunden besteht. Auch der hierfür, an den individuellen

Anforderungen des Bestellers ausgerichtete erforderliche Aufwand

spreche für das Vorliegen eines Werkvertrags. Bei der Bestellung

eines Kurventreppenlifts, der durch eine individuell erstellte

Laufschiene auf die Wohnverhältnisse des Kunden zugeschnitten

wird, stehe für den Kunden nicht die Übereignung, sondern der

Einbau des Lifts als funktionsfähige Einheit im Vordergrund, für

dessen Verwirklichung die Lieferung der Einzelteile einen zwar

notwendigen, aber untergeordneten Zwischenschritt darstellt.

Bundesgerichtshof, Urteil vom 20.10.2021, I ZR 96/20



Januar 2022

30

Wirtschaft,

Wettbewerb

& Handel

Corona-Betriebsbeschränkungen im Einzelhandel

waren zulässig

Die in der "Corona-Musterallgemeinverfügung" von Rheinland-Pfalz

enthaltene Regelung, wonach nur Personen eines Hausstandes zur

selben Zeit nach vorheriger Terminvergabe die Verkaufsräume

gewerblicher Einrichtungen betreten durften, war rechtmäßig. Dies

hat das Verwaltungsgericht (VG) Koblenz entschieden. Die

Entscheidung ist rechtskräftig.

Im Frühjahr 2021 erließ der Beklagte Allgemeinverfügungen nach der

der 18. Corona-Bekämpfungsverordnung beigefügten

Musterallgemeinverfügung des Landes Rheinland-Pfalz. Danach

waren gewerbliche Einrichtungen grundsätzlich geschlossen. Zulässig

war lediglich ein Abhol-, Liefer- und Bringdienst nach vorheriger

Bestellung. Nur Personen eines Hausstandes durften zur selben Zeit

nach vorheriger Terminvergabe die Verkaufsräume betreten.

Zwischen mehreren solcher Termine war ein Zeitraum von

mindestens 15 Minuten freizuhalten.

Gegen diese Regelung wandte sich die Klägerin. Es fehle an einer

wirksamen Rechtsgrundlage für den Erlass der Allgemeinverfügungen.

Die darin geregelten Betriebseinschränkungen seien jedenfalls

unverhältnismäßig. Je Einzelhandelsbetrieb nur Kunden eines

gemeinsamen Haushalts zuzulassen, sei bereits nicht geeignet,

Kontakte zu reduzieren. Bei Beachtung entsprechender Hygieneregeln

begründe auch die Terminvergabe für mehrere Hausstände

gleichzeitig kein gesteigertes Infektionsrisiko. Der Eingriff in ihre

Grundrechte sei überdies unangemessen gewesen. Die

Allgemeinverfügungen hätten persönliche Kontakte bei großen

Betrieben überproportional reduziert. Zumindest für besonders große

Betriebe habe es einer Ausnahmeregelung bedurft. Dem trat der

Beklagte entgegen und führte aus, mit den angegriffenen

Allgemeinverfügungen sei die "Notbremse" aus dem

Bund-Länder-Beschluss vom 03.03.2021 umgesetzt worden.

Die Klage hatte keinen Erfolg. Es mangele weder an einer

Rechtsgrundlage für den Erlass der Allgemeinverfügungen noch werde

die Klägerin durch die darin enthaltenen Betriebsbeschränkungen in

ihren Grundrechten verletzt, so das VG Koblenz. Die

Allgemeinverfügungen fänden ihre Rechtsgrundlage in der

Musterallgemeinverfügung des Landes, die wiederum auf die

wirksamen Vorschriften der 18. Corona-Bekämpfungsverordnung

Rheinland-Pfalz und des Infektionsschutzgesetzes habe gestützt

werden können.

Die Betriebsbeschränkungen seien auf Grundlage der

entsprechenden Vorschriften zulässig und insbesondere

verhältnismäßig gewesen. Sie hätten sich in das schlüssige

Gesamtkonzept des Landes eingefügt. Nach dem Motto "Wir bleiben

zuhause" habe dieses beabsichtigt, die Anzahl der Kontakte zwischen

Menschen unterschiedlicher Hausstände auf ein Mindestmaß zu

reduzieren – dies namentlich durch die in der

Musterallgemeinverfügung aufgestellte Regel, dass jeder sich im

öffentlichen Raum nur allein oder mit den Angehörigen des eigenen

Hausstands und einer Person eines weiteren Hausstands aufhalten

dürfe. Dann sei es aber nur konsequent, auch private, aber für den

öffentlichen Verkehr geöffnete Orte – wie den Einzelhandel – in

diese Regel einzubeziehen. Werde für jeden Hausstand ein eigener

Einkaufstermin vereinbart, treffe dieser Hausstand im

Einzelhandelsgeschäft, genau wie im öffentlichen Raum, lediglich auf

eine weitere Person: den Verkäufer.

Die Anzahl erlaubter Terminkunden weiterhin an der Größe der

Verkaufsfläche auszurichten, hätte zwar einen milderen Eingriff in

die Rechte der Klägerin bedeutet. Damit hätte aber nicht genauso

effektiv ausgeschlossen werden können, dass sich die Kunden an den

Eingängen, in den Verkaufsräumen oder bei der Anreise mit

öffentlichen Verkehrsmitteln begegnen, wie dies bei Aufenthalt nur

eines Haushalts im Geschäft gewährleistet gewesen wäre.

Die Regelung sei auch im Hinblick auf die wirtschaftlichen Interessen

der Klägerin angemessen gewesen. Denn die mit den

Betriebsbeschränkungen verfolgten Gemeinwohlbelange – der

Schutz von Leben und körperlicher Unversehrtheit – hätten höheres

Gewicht und der Eingriff sei aufgrund seiner zeitlichen Begrenzung

auf wenige Wochen auch weniger schwer gewesen. Die

wirtschaftliche Tätigkeit an sich sei der Klägerin in Form von

Abholung und Lieferung sowie bei Terminvergabe an einzelne

Haushalte erlaubt geblieben. Zudem hätten staatliche

Überbrückungshilfen die finanziellen Einbußen aufgrund der

Einschränkungen auch für große Betriebe gemildert.

Verwaltungsgericht Koblenz, Urteil vom 30.08.2021, 3 K 297/21.KO,

rechtskräftig
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Ungefragt zitiert: Wiedergabe von fachlichen

Äußerungen in einer Werbeanzeige kann auch ohne

Zustimmung zulässig sein

Werden fachliche Äußerungen einer Person unter Nennung ihres

Namens in einer Werbeanzeige zutreffend wiedergegeben, kann dies

im Einzelfall zulässig sein, auch wenn die Person hiervon keine

Kenntnis hat oder dem zugestimmt hat. Das hat der 15. Zivilsenat des

Oberlandesgerichts Köln entschieden.

Der Kläger hat sich als Ärztlicher Direktor einer Abteilung einer

Universitätsklinik gegen seine namentliche Erwähnung in einer im

Deutschen Ärzteblatt erschienenen Werbeanzeige der Beklagten für

ein Produkt gegen das sog. Reizdarmsyndrom (RDS) gewandt. Der

Kläger war darin mit anlässlich einer Pressekonferenz getätigten

allgemeinen Äußerungen zu Diagnose- und Therapieproblemen des

RDS unter namentlicher Nennung zitiert und so in einen gewissen

werblichen Kontext gesetzt worden. Das Landgericht Köln hatte mit

Urteil vom 04.11.2020 (Az. 28 O 69/20) einen entsprechenden

Unterlassungsanspruch abgelehnt und die Klage abgewiesen.

Dieser Auffassung hat sich der Senat in seinem Urteil angeschlossen

und die seitens des Klägers gegen das landgerichtliche Urteil

eingelegte Berufung zurückgewiesen. Zur Begründung hat er im

Wesentlichen ausgeführt, dass sowohl ein auf eine unzulässige

Verwendung des Namens (§ 12 BGB) als auch ein auf eine Verletzung

des Allgemeinen Persönlichkeitsrechts gestützter

Unterlassungsanspruch ausschieden, weil es im konkreten Fall allein

um ein "pseudowissenschaftliches" Zitieren des Klägers und sein so

begründetes namentliches Anführen im bloßen räumlichen Kontext

einer Produktbewerbung gehe, bei der aber gerade keine wie auch

immer gelagerte "Falschbezeichnung" und/oder der Anschein einer

Lizenzierung für die Werbemaßnahme usw. hervorgerufen werde.

Sowohl für die im Rahmen eines Anspruches wegen unzulässiger

Verwendung eines Namens nach § 12 BGB als auch für die im

Zusammenhang mit dem Allgemeinen Persönlichkeitsrecht

anzustellende Interessensabwägung sei hier zudem maßgeblich, dass

weder erkennbar sei, dass der Kläger als Person unter Ausnutzung

eines eignen Werbewertes für die Anpreisung des Produkts

vermarktet wurde, noch, dass etwa seine fachliche Kompetenz auf das

konkret beworbene Produkt übertragen wurde.

Vielmehr sei er lediglich mit – von ihm selbst im Rahmen einer

Pressekonferenz öffentlich getätigten – Äußerungen zu Diagnose-

und Therapieproblemen im Zusammenhang mit dem RDS zitiert

worden. In der bisherigen Rechtsprechung erörterte Fragen bei

einem Verbinden einer werblichen Verwendung eines Namens einer

natürlichen Person mit einer satirischen, künstlerischen oder auch

journalistisch-redaktionellen Sachaussage (vgl. etwa dazu zuletzt die

Pressemitteilung 7/19 vom 27.02.2019 – "Endlich scharf") ließen sich

auf den konkreten Fall zwar nicht ohne weiteres übertragen, doch

werde auch hier letztlich nur eine zutreffende informative

Sachaussage getroffen.

Der Senat hat wegen der grundsätzlichen Bedeutung die Revision

zum Bundesgerichtshof zugelassen.

OLG Köln, Pressemitteilung vom 02.11.2021 zum Urteil 15 U 230/20

vom 28.10.2021

Rabatt nur mit einer bestimmten Kreditkarte ist

irreführend

Das Landgericht Leipzig hat entschieden, dass Anbieter von Flügen

auf der Buchungsseite stets den Endpreis für das Ticket angeben

müssen. Ein dort beworbener Preis darf keine Rabatte enthalten, die

nur bei Zahlung mit einer kaum verbreiteten Kreditkarte gelten.

In dem konkreten Fall ging es um einen Flug nach Palma de Mallorca,

der mit einem Preis in Höhe von "53,83 Euro bei Zahlung mit

billgflug.de Mastercard GOLD" beworben wurde, wobei der

Sternchenhinweis den Rabatt (14,99 €) für den Einsatz dieser

speziellen Karte erläuterte. Dieser Rabatt entsprach der

Servicegebühr, die das Unternehmen für seinen Vermittlungs- und

Buchungsservice pro Flugstrecke berechnete.

Damit liege eine irreführende Preisangabe vor und ein Verstoß gegen

die europarechtliche Preistransparenz bei Flugbuchungen. Der

Rabatt für die Kreditkarte mit dem billigflug.de-Label sei für einen

erheblichen Teil der Verbraucher nicht erreichbar.

LG Leipzig, 5 O 184/19
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